
19010 Sch"wcrin 
Postfach 11 10 63 

Nr. 4-H 
5. Mai 2001

A 11042/DP AG Po,tvertridls,tück 
Entgelt bezahlt 

Inhalt Seite 

Kirchengesetz rnr Regelung Je, Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen 
in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
(Pfarrergesetz - PfG) vom 17. Oktober 1995 zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom 17. Novcrnber2000............. ............... .. .............. ............... 34 

Kirchengesetz vom 1. April 2001 über die Art und Höhe von Kirchens1euern 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
für das Jahr 2002 (Kirchenstcuerbeschlus, 1 ................ . ....•••....... 

Kirchengesetz vom 1. April 200 l über die Einführung der Agende für 
evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden und für die Evangelische Kirche 
der Union Band III, Teil 6 in der EvangdisL:h-Luthcrisi:hen Landeskirche 

55 

Mecklenburgs ...................................... , ................. '.•············· .. ·········........ ............................................... 56 

KirchengesctL vom 1. April 2001 zur Andtrung des Kin.:henge,etzes 
vom 25. Oktober 1987 über die Beendigung des Dienstes der Mitglieder 
des Oberkirchenrates und der Landessuperintendenten.......................................................................... 57 

KirchengcsctL vom 5. Mai 2001 zur Änderung de, Kirchenge,ctzes 
über die dienstrechtlichen Verhältnisse der Gemeindepädagogen 
vom 22. September 1981........ ... .. ... .......... .. . ............... .. ........... .. . .. . .............. ........... .... .. .. .......... .. ........... .. 58 

Böchlüssc der 3. Tagung der XIJI. Landessynode................................................................................. 58 

Zusammensetzung der Kirchenleitung.................................................................................................... 60 

Beschluss der Kirchenleitung vom 7. April 2001 .................................................................................. 61 

Ergänzung zum Beschluss der Kirchenleitung zur Be,etzung 
allgemeinkin:hlicher Plarrste)lcn ............................................................................................. 61 

Erlaubnis zum Abdruck urheberrechtlich geschützter Texte.................................................................... 61 

Pfarrstellenausschreibungen.................................................................................................................... 62 

Strukturveränderungen............................................................................................................................ 64 

Personalien.............................................................................................................................................. 64 

Einladung zur Vertreterversammlung der ACREDOBANK eG ...... ....................................................... 65 

Herausgeber und Verlag: Oberkirchenrat 
der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs 
Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des Pressegesetzes: 
Oberkirchenrat Rainer Rausch 
Verlag und Redaktion: Postfach 11 10 63, 19010 Schwerin 
Erscheint nach Bedarf, Bezugspreis jährlich: 32 DM 
Satz und Druck: cw Obotritendruck GmbH Schwerin 

Anschrift 



Seite 34 Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs Nr. 4-8/2001 

1. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

402.00/83-1 

Der Oberkirchenrat gibt na,·hstehcn<l da, Kirchcnge,etz zur 
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Schwerin, 26. Mürz 2001 

Der Oberkirchenrat 

Dr. Schwerin 
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Erster Abschnitt: 

Grundlegende Vorschriften 

(l) Dieses Kirchengesetz regelt das Dienstverhältnis der im
Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deubchlands oder einer ihrer Glicdk irchen stehenden Pfarrer und 
Pfarrerinnen. Es ist ein Dienstverhältnis auf Lebenszeit. 

(2) Dieses Kirchengesetz regelt auch das Dienstverhältnis der
Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe. 

Der Dienst der Pfarrer und Pfarrerinnen ist bestimmt und 
begrenlt durch den Auftrag, den die Kirche von ihrem Herrn 
erhalten hat An die�em Auftrag sind ihre Rechte und PHichten zu 
messen. 

§3

( J) Pfarrer und Pfarrerinnen stehen in einem kirchengcsetzlich
geregelten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zur 
Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen; aus diesem 
ergeben sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen haben ein Recht auf Schutz in
ihrem Dienst und in ihrer Stellung als Pfarrer oder Pfarrerin sowie 
ein Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen unterstehen der Lehraufsicht und
der Dienstaufsicht Sie sind verpflichtet, sich visitieren zu lassen. 

(4) Für Pfarrer und Pfarrerinnen sind die Agenden, die kirchli
chen Gesetze und die sonstigen kirchlichen Ordnungen verbind
lich. Auch ihre Pflichten als Glieder der Gemeinde haben sie 
gewissenhaft zu erfüllen. 

zweiter Abschnitt: 
Ordination 

§4

(1) Mit der Ordination werden Auftrag und Recht zur öffentli
chen Wortverkündigung und zur Sakrarnentsverwaltung übertra
gen; Auftrag und Recht sind auf Lebenszeit angelegt. 

i 

Xll. Abschnitt 

Nichtöffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 120 

Xlll. Abschnitt 

Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis mit 
eingeschränktem llrnfang 121 

XIV. Abschnitt

Dienstverhältnisse auf Zeit bei Beurlaubung 121a 

XV. Abschnitt

Schluss- und Übergangsvorschriften 122-126

Anlage zu § 78 Abs. 3 

Ordnung für die Schlichtungsstelle 1-9

(2) Die Ordimcrten sind durch die Ordination verpflichtet, das
anvertraute Amt in Gehorsam gegen Gott in Treue zu führen, da, 
Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift 
gegeben und im Bekenntni, der evangelisch-lutherischen Kirche 
bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung 
gemäß zu verwalten und sich in ihrer Amts- und Lebensführung 
so zu verhalten, wie es dem Auftrag entspricht. 

(3) Die in der Ordination begründeten Rechte und Pflichten
sind für Ordinierte, die in einem kirchlichen Dienstverhältnis ste
hen, auch Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis. 

§5

( 1) Die Ordination setzt voraus, das, ein ge-0rdneter kirchlicher
Dienst übertragen werden soll, der die öffentliche Wortverkündi
gung und die Sakramentsvcrwaltung einschließt. 

(2) Vor der Entscheidung über die Ordination führt der Ordina
tor oder die Ordinatorin mit den zu Ordinierenden ein Gespräch 
über die Bedeutung der Ordination und die Voraussetzungen für 
die 'Übernahme des Dienstes der öffentlichen Wortverkündigung 
und der Sakramentsverwaltung. 

(3) Soll die Ordination versagt werden, so berät sich der Ordi
nator oder die Ordinatorin vor der Entscheidung mit anderen zur 
Vornahme der Ordination berechtigten Personen. Die Versagung 
der Ordination ist dem oder der Betroffenen gegenüber auf Ver
langen ,u begründen. 

(4) Einzelheiten des Verfahrens und der Zuständigkeit regeln
die Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

(5) Eine kirchengerichtliche Nachprüfung der Versagung der
Ordination findet nicht statt; gegen die Versagung der Ordination 
ist die Beschwerde nur insoweit zulässig, als VerfahrensmängeJ 
geltend gemacht werden. 

§6

( 1) Vor der Ordination erklären die zu Ordinierenden schriftlich
ihre Bereitschaft, die mit der Ordination einzugehenden Ver
pflichtungen (§ 4) zu übernehmen. Die Gliedkirchen legen den 
Wortlaut dieser Erklärung entsprechend der geltenden Agende 
fest. 

(2) Die Ordination wird nach der Ordnung der Agende vollzo
gen. 

(3) Die Ordinierten erhalten eine Ordinationsurkunde.
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§7

( 1) Ordinierte verlieren Auftrag und Rech! zur öffentlichen
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaitung durch 
1. Verzicht,
2. Reendigung des Dien�tverhältnisses nach die�em Kirchenge

setz oder eines anderen kirchlichen Diem,tverhältnisses, es sei
denn, dass Auftrag und Recht belassen werden,

:t Spruch in einem Verfahren bei Lehrbeanstandungen, 
4. Aberkennung in einem Dis7tplinarverfohren oder
5. Verzicht.

(2) Ordinierten, die in nicht einem kirchlichen Dienstverhältnis
stehen. sollen Auftrag und Recht wr öffentlichcn Wortverkündi
gung und zur Sakramentsverwaltung entzogen werden, wenn sie 
einen geordneten kirchlichen Dienst im Sinne des§ 5 Abs. 1 nicht 
wahrnehmen und ein kirchliches Interesse an der Belas�ung von 
Auftrag und Recht nicht besteht. Das gleiche gilt, wenn die Wahr
nehmung der Lehraufsicht und der Aufsicht über die Amts- und 
Lebensfühnmg unmöglich geworden oder erheblich erschwert ist. 

(3) Ober den bcabs1..:hligten Entzug \Ofl Auftrag und Re,ht
nach Absatz 2 sollen der Ordinator oder die Ordinatorin, der Inha
ber oder die Inhaberin eines kirchenleitenden Amtes oder ein 
ordinierti;s Mitglied eines kircht'nlcitemkn Organs mit dem oder 
der Betroffenen ein Gespräch führen. Der Entzug von Auftrag und 
Recht ist der Vereinigten Kirche sowie deren Gliedkirchen und 
der Evangdischen Kirche in Deut,chland mitzuteilen. 

(4) Die Entscheidung über den Entzug von Auftrag und Recht
nach Absatz 2 ist in einem schriftlichen, mit Gründen versehenen 
Rc,cheid mitzuteilen. Der Bescheid muss auch den Zeitpunkt, 
von dem ab die Rechtswirkung der Ent:,cheidung eintritt, enthal
ten. § 78 gilt entsprechend. 

t5) Der Verzicht nach Absatz 1 Nr. l ist schriftlich zu erklären. 
1J1) Der Verlust von Auftrag und Redlt 1st der Vcreinigtt:n Kir

che sowie deren Gliedkirchen und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland mitzuteilen. 

17) Die Ordinationsurkundc L,t zurückwgeben. Wird die Ordi
nationsurkunde trotz Aufforderung nicht zurückgegeben, so wird 
sie in geeigneter Weise für ungültig erklärt. Das Nähere regeln die 
Vereinigte Kirche und ihre Glicdkirchen je für ihren Bereich. 

§ 8

Der Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortver
kündigung und zur Sakramentsverwaltung schließt die Begrün
dung eines Dienstverhältnisses nach diesem Kirchengesetz aus; 
§ 9 hleibt unberührt,

§9

( l) Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und
zur Sakramentsverwaltung können auf Antrag wieder übertragen 
werden; die Ordination wird dabei nicht wiederholt. Vor der Wie
derübertragung ist eine schriftliche Erklärung entsprechend 
§ 6 Abs. 1 abzugeben.

(2) Für die Wiederübertragung von Auftrag und Recht ist die
Kirche zuständig, die den Verlust ausgesprochen hat. Eine andere 
Kirche kann Auftrag und Recht nach Absatz 1 wieder ilbertnlgen, 
wenn die zuständige Kirche auf Befragen erklärt hat, dass sie 
nicht widerspricht. Wenn diese Erklärung nicht abgegeben wird, 
wenn widersprochen wird oder wenn Auftrag und Recht nach den 
Vorschriften über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen oder des 
Disziplinargesetzes verlorengegangen waren, ist die Zustimmung 
der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche erforderlich. 

(3) Die Wiederübertragung ist schriftlich mitzuteilen. Die
Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen oder neu auszu
stellen. 

t 41 Die Wiederübertragung von Auftrag und Recht ist der Ver
einigten Kirche sowie deren Gliedkirchen und der Evangelischen 
Kirche in Deutschland mitzuteilen. 

§ 10

Die Vorschriften dieses Abschnittes über die Ordination gelten 
für jede Ordination innerhalb der Vereinigten Kirche und binden 
Ordinierte. auch wenn ein Dicns;tverhliltni, nach die,em Kirchen
gesetz oder ein anderes kirchliches Dienstverhältnis nicht begrün
det ist. 

Dritter Abschnitt: 

Allgemeine Vorschriften übl.'r das Dienstverhliltnis 

1. Der Probedienst

§ 11

( I) Der Probedienst wird in einem kirchengesetzlich geregelten
öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältni, auf Probe 
geleistet. 

(2) Ein Anspruch auf Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis
auf Probt: besteht nicht. 

!'.�} Für Pfarrer und Pfarrnrinnen auf Probe gelten die Vor
schriften dieses Kirchengesetzes über Pfarrer und Pfarrerinnen 
entsprechend, soweit nicht im folgenden etwas anderes bestimmt 
isL 

* 12

( 1) In das Pfarrerdienstverhältnis auf Probe kann im Rahmen
der vorhandenen Stdlen nur berufen werJen, wer 
1. evangelisch-lutherischen Bekenntnisses ist,
2, einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland

angehört. 
3. die vorgeschriebene wisscnschaflliche und praktische Ausbil

dung für den Dienst des Pfarrers oder der Pfarrerin erhalten
und die erste und zweite theologische Prtifung, letztere in
einer der Gliedkirchcn der Evangelisd11;n Kirche in Deutsch
land, bestanden hat,

4. erwarten lässt, dass er oder sie den Anforderungen nach die
sem Kirchengesetz genügen wird,

5. frei von Krankheiten und Gebrechen ist, die die Ausübung des
Dienstes wesentlich hindern und

6. das 37. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
(2) In besonderen Ausnahmefällen kann von den Erfordernis

sen des Absatzes I Nm. 2, 5 und 6 abgesehen werden. 
(3) Von den Erfordernissen des Absatzes 1 Nr. 3 kann abgese

hen werden bei 
1. Theologen und Theologinnen· aus einer nicht der Evangeli

schen Kirche in Deutschland angehörenden Mitgliedskirche
des Lutherischen Weltbundes,

2. Theologen und Theologinnen aus einer lutherischen Freikirche,
3. Dozenten und Dozentinnen der Theologie,
4. ordinierten Missionaren und Missionarinnen,
5. Theologen und Theologinnen aus einer anderen evangeli

schen Kirche und
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6. Theologen und Theologinnen aus einer nichtevangelischen
Kirche, die zum evangelisch-lutherischen Bekenntnis überge
treten sind.

von der Möglichkeit der Verlängerung Gebrauch, so 1st in der 
Regelung zu bestimmen, dass die Verlängerung rechtzeitig vor 

i Ablauf der Zeit nach Absa11 2 schriftlich mi11u1eilcn i,t. 
Die Entscheidung kann voll dem ikstehen einer Prüfung oder 
dem Ausgang eines Kolloquiums abhängig gemacht werden; das ! 
Nähere regeln die Gliedkirchen je für ihren Bereich. Im übrigen 
kann \Oll dem Ertordcrnis des Ab�alzes 1 Nr. J abgesehen wer
den, wenn der Nachweis einer gleichwertigen abgeschlossenen 
Ausbildung erbracht ist. 

(4) Sind seit dem Bestehen der 71\titen thn,logischcn Priifung
mehr als fünf Jahre vergangen, so kann die Berufung in das Pfar
rerdienstverhältnis auf Probe von dem Ausgang eines Kolloqui
ums ahlüngig gemaeht werden. Das ;'l;ähcre rcgdn die Glicdkir 
chen je für ihren l:krcich. 

(5) Ptmer und Pfarrerinnen auf Probe sollen zu Beginn des
Probedienstes ordiniert werden. Kann die Ordination auf Grund 
gliedkirchlid1er (icgebenhc:iten erst später voll,ogen \\erden, so 
ist eine ki rchengesetzliche Regelung zu treffen, wie die Aufgaben 
aus dem Dienstverhältnis bis dahin wahrgenommen werden. Die 
Beruf1rng in das l'farrerdiens1verhiiltnis auf Pn1be setzt voraus, 
dass der Bewerber oder die Bewerberin die Erklärung nach § 6 
Abs. l abgegeben hat. 

§ 13

( 1) Im Prohed1erbl soll innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
die Eignung für den pfarramtlichen Dienst unier den besonderen 
Bedingungen der praktischen Verantwortung für eine übertragene 
Aufgabl' festgestellt werden. 

(2) Der Probedienst dauert drei Jahre; Zeiten einer anderen
Tätigkeit. die eine Beurteilung der Eignung für den pfarramtli
chcn J)i,'.nst gestatkn. können ganz oder teilweise angerechnet 
werden. Die Glicdkirchen können je für ihren Bereich durch Kir
chengesetz bestimmen, dass bei einer Anrechnung nach Satz 1 
eine Mindc�tzeil im Diemtverhältnis ::iuf Probe :1bzulei,,ren ist. 

§ 14

( 1) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe werden mit der Verwal
tung einer Pfarrstelle oder mit einem anderen pfarramtlichen 
Dien,t. ausnahnbweisc mir der Wahrnehmung einer allgemein
kirchlichen Aufgabe, beauftragt. Der Auftrag nach Satz l kann 
aus dienstlichen oder wichtigen persönlichen Gründen geändert 
werden. 

(2) Pfaner und Pfarrerinnen auf Probe sind bei Antritt des
Dienstes in einem Gottesdienst vorzustellen. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe führen die Amtshe
zciclrnung des Pfarrers oder der Pfarrerin mit dem Zusatz „zur 
Anstellung" (,,z.A."); die Gliedkirchen können je für ihren 
Bereich durch Kirchengesetz etwas anderes bestimmen. 

§ 15

(l) Das Pfarrerdienstvcrhältnis auf Probt· wird in der Regel
durch die Berufung in das Pfarrerdienstverhültnis auf Lebenszeit 
umgewandelt. 

(2) Planer und Pfarrerinnen auf Probe sind zu t:ntlasscn. wenn
l. ihnen die Ordination versagt worden ist,
2. sie sich weigern, einen Auftrag nach � 14 Abs. 1 zu überneh

men.
3. im Laufe des Probedienstes ihre Nichteignung festgestellt

wird.
4. sie sich weigern. den Dienst in einer Pfarrstelle udcr allge

mcinkirchliehen Aufgabe, die ihnen übertragen werden soll.
anzutreten oder

5. sie sich nicht innerhalh von zwei Jahren nach Verleihung der
Bewerbungsfähigkeit beworben haben.

Die Zeiträume nach Satz l Nr. 5 und nach§ 13 Abs. 2 Satz l erster 
Halbsatz verlängern sich um die Mutterschutzfristen und den 
Erziehungsurlaub. Hinsichtlich der Rechtsfolgen der Entlassung 

(3) Ergeben sich während des Probe(fü.:nstes Zweifel an der
Eignung für den pfarramtlichen Dienst, so soll dem Pfarrer oder 
der Pfarrerin auf Probe dies alsbald, spätestens zwei Jahre und 
,echs Monate nach Beginn des Probedienstes. mitgeteilt werden; 
er oder sie ist dazu zu hören. Gber die Zweifel an der Eignung soll 
mit ihm oder ihr ein Gesprjch geführt werden. Wird nach dem 
Gespriich oder nach Ablauf einer cingcräumlcn Frist zur Ausrüu
mung der Zweifel die Nichteignung festgestellt. so ist das Probe
dienstverhältnis auch vor Ablauf von drei Jahren nach § 15 
Ahs. '.:' \/r. 3 zu beenden. 

1 gilt§ 113 entsprechend. § 13 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend. , 
(3) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe, deren Bewerbungen

(4) Srnd dem Pfarrer oder der Pfarrerin bis zum Ablauf des Pro
bedienstes Zweifel an der Eignung nicht mitgeteilt oder sind sol
che Zweifel ausgeräumt worden, so ist die Bewerbungsfähigkeit 
zu verleihen. 

(5) Die Gliedkirchen können weitere Regelungen über das Ver
fahren zur Feststellung der Eignung und Regelungen über die 
Verlängerung der Fristen nach den Absätzen 2 und 4, insbesonde
re bei Dienstverhältnissen mit eingeschränkter Aufgabe, treffen; 
dabei kann der Probedienst höchstens um zwei Jahre verlängert 
werden. Macht eine Gliedkirche von der Möglichkeit der Verlän
gerung Gebrauch, so ist in der Regelung zu bestimmen, dass die 
Verlängerung rechtzeitig vor Ablauf der Zeit nach Absatz 2 
schriftlich mitzuteilen ist. 

(6) Die Glicdkirchen können weitere Regelungen über das Ver
fahren zur Feststellung der Eignung und Ober die Verlängerung 
des Probedienstes; insbesondere bei Dienstverhältnissen mit ein
geschränkter Aufgabe, treffen; dabei kann der Probedienst höchs
tens um zwei Jahre verlängert werden. Macht eine Gliedkirche 

nicht innerhalb, llll vier Jahn_:n nach Verleihung der lkwcrbungs
fähigkeit zur Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis auf Lebens
zeit geführt haben. sind zu entlassen. Die §§ 113 und l l 4 gelten 
entsprechend: ein Unterhaltsbeitrag darfHingstens für sechs Jahre 
gewährt werden. 

(4) Die Gliedkirchcn können durch Kirchengesetz die Anwen
dung von Absatz 2 Nrn. 1 bis 3 und Absatz 3 ausschließen oder 
abweichende Regelungen treffen. 

§ 16

Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sind zu entlassen, wenn sie 
eine Handlung begehen, für die eine Maßnahme unzureichend 
ist, auf die durch Disziplinarverfügung erkannt werden kann. 
§ 113 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 16 a

( 1) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe scheiden aus dem Pro
bedienst aus, wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch 
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Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tal zu 
einer Freiheitsstrafe von mehr ab zwei Jahren rechtskräftig ver
urteilt worden sind. Da, Ausscheiden aus dem Prohedienst wird 
rechtswirksam einen tv1ouat nach Rechtskraft des ,trafgcrichtli
chen Urteils. 

(2) § 117 h gilt entsprechend.

§ 17

( 1) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sind in den Ruhestand zu
versetzen, wenn sie infolge Krankheit, Verletzung oder sonstiger 
Beschüdigunµ, die sie sich ohne grobes Ver,chulden hei der Aus
übung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen haben, 
dienstunfähig geworden sind. Sie können in den Ruhestand ver
setzt werden. wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig 
geworden sind. Die §§ IOS bis l 07 gellen entsprechend. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sind zu entlassen, wenn
sie dienstunfähig geworden sind und nicht nach Absatz 1 in den 
Ruhestand ynsetzl werden; die �� 113 und 114 gelten entspre
chend. 

(.1) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe können nicht in den 
Wartestand , ersetzt werden. 

§ 18

Bei der Entlassung nach§ 15 Abs. 2 Nm. l, 2 und 4 und Abs. 3 
ist eine Frist einzuhalten. die bei einer Beschäftigungszeit von 
1. bi, zu drei Monaten zwei Wochen zum Monals,chluss,
2. mehr als drei Monaten einen :-.fonat zum Monatsschluss,
3. mindestens einem Jahr sechs Wochen zum Schluss eines
Kaie ndervie n elja h rcs
beträgt. Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener
Tätigkeit als Pfarrer oder Pfarrerin auf Probe.

§ 19

( 1 ) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe erhalten über die Ent
la;,sung einen mit Grtinden versehenen schriftlichen Bescheid; 
zugleich sind die Rechtsfolgen der Entlassung mitzuteilen. Die 
Entlassung wird mit dem in dem Bescheid angegebenen Zeit• 
punkt, jedoch frühestens mit der Zustellung wirksam. 

(2) Vor der Entlassung ist eine Vertretung der Pfarrerschaft zu
hören. 

2. Bewerbungsfähigkeit

§20

(1) Die Bewerbungsfähigkeit wird in der Regel nach
Bewährung im Probedienst verliehen. 

(2) Die Bewerbungsfähigkeit kann auch Bewerbern und
Bewerberinnen verliehen werden, deren Eignung für den Dienst 
des Pfarrers oder der Pfarrerin auf Grund einer Tätigkeil festge
stellt worden ist, die zu einer Entscheidung nach § 12 Abs. 3 
geführt hat. Die Feststellung der Eignung kann von dem Ausgang 
eines Kolloquiums abhängig gemacht werden. Das Nähere regeln 
die Gliedkirchen.je für ihren Bereich. 

(3) Eine bereits ausgesprochene Verleihung der Bewerbungs
fähigkeit kann bis zur Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis 
widerrufen werden, wenn Tatsachen bekannt werden, die ihr ent
gegengestanden haben würden. 

§ 21

( 1) Die nad1 diesem Kirchengesetz crworhcne ßewcrhungs
fähigkeil wird von der Vereinigten Kirche und ihren Gliedkirchcn 
anerkannt. 

(2) Der Erwerb der Bewerhungsfähigkeit gibt kdn Recht auf
Berufung in das Pfarrcrdien�tverhiiltni!,. 

(3) Die Vorschriften der Gliedkirehen über Voraussetzung und
Verfahren für die Ühertragung von Pfarrstellen oder allgemein
kirchlichen Aufgaben hleihcn unhcrührl. 

:i. Voraussetzungen für die [krufung in das 
Pfarrerdicnstverhältnis 

( I) In das Pfarrerdienstverhältnis auf Lehenszeit kann bernfen
werden, wer 
1. ordiniert ist,
2. die Bewerbungsfähigkeit erworben hat,
3. die in § 12 Abs. I Nrn. l his 5 genannten Voraussetzungen

erfüllt. und
4. das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
§ 12 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Bei Ordinierten, die anlä,slich der Ordination nicht auf die
ernngclisch-lutherischen Bekenntnisschriften verpflichtet wor
den sind, ht diese Verpflichtung nachzuholen. 

Vierter Abschnitt: 
Begründung des Pfarrerdienstverhältnisses auf Lebenszeit 

11) Das Pfarrcrdicn,tvcrhälln1, auf Lchcnszcit wird durch die
Berufung zum Pfarrer oder zur Pfarrenn der Vereinigten Kirche 
oder einer ihrer Gliedkirchen hegründet. 

(2) Mit der Bemfung ist die Ühcrtragung
1. einer Pfarrstelle üder
2. einer allgemeinkirchlichen Aufgabe
verbunden.

Die in das Pfarrerdienstverhältnis bernfenen Pfarrer und Pfar
rerinnen werden in einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. 

§ 25

(1) Die Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis wird mit der
Aushändigung der Berufungsurlcunde zu dem in ihr bezeichneten 
Tag wirksam. Sie wird in der Regel bei der Einführung aus
gehändigt. 

(2) Die Urkunde muss die Berufung in das Pfarrerdienstver
hältnis ausdrücken und soll die übertragene Pfarrstelle oder allge
meinkirchliche Aufgabe, den Dienstsitz und die Amtsbezeich
nung angeben. 

http:Gliedkirchen.je
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§ 26

( 1) Die Amtshoeichnung ist „Pfarra'· oder „Pfarrerin"'. soweit
kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt isL 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand führen die hisheri
gc Amtshezeichnung mit dem Zusatz „im Wartestand" ( .. i.W."). 
Pfarrer und Pfam:rinnen im Ruhestand mit dem Zusatz ,.im Ruhe
stand" (.,i.R."). 

(3} Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir
chen je für ihren Bereich. 

(l) Pfarrer und Pfarrerinnen werden bei Begründung des Pfar
rerdiensr,·erMiltni sses auf die gewissenhafte Einhaltung der 
kirchlichen Ordnungen und die Erfüllung ihrer Obliegenheiten 
verpflichtet. Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzu
nehmen, 

t 2) l st die Verptl ichtung nach Ahsatz I unkrblieben. ,c, beste
hen trotzdem die in Absatz I genannten Pflichten innerhalb und 
außerhall, des Dienstes. 

§ 28

(l) Die Bcrnfung in das Pfarrerdienstverhältnis ist nichtig.
wenn sk von einer unzuständigen Stelle vorgenommen ist oder 
wenn der oder die Bcrnfenc im Zeitpunkt der Berufung nach � 11 
Abs. l od,:r § 8 nicht in das Pfarrerd1enst verhhltnis auf Lebenszeit 
berufen werden durfte. 

(2) Sobald der Gnmd für die Nichtigkeit der Berufung nach
Ab,alL I bekannt wird, ist die Nichtigkeit unverzüglich festzu
stellen und dem oder der Berufenen zu eröffnen. Bereits gewähr
te Leistungen können belassen werden. 

§ 29

( lJ Die Berufung in das Pfarn.:rdienstverhältnis kann lllrückgc
nommen werden. wenn sie durch Täuschung oder auf andere 
unredliche Weise herheigeführt wurde. Die Möglichkeit. ein Dis-
1.iplinancrfahre11 einzuleiten, bleibt unbcrühn. 

(2) Die Rücknahme muss innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach Bekannt werden des Rücknahmegrundes erklärt 
werden. Der Pfarrer oder die· Pfarrerin ist hierm zu hören. 

(3) Vor der Rücknahme kann die Ausübung des Dienstes vor
läufig untersagt werden; diese Anordnung unterliegt nicht der 
Nachprüfung nach § 78. 

(4) Die Rücknahme hat die Wirkung, dass das Pfarrerdienst
verhältnis von Anfang an nicht bestanden hat. Bereits gewährte 
Leistungen können belassen werden: 

§ 30

( 1) Mit der Feststellung der Nichtigkeit oder der Rücknahme
der Berufung gehen Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortver
kündigung und zur Sakramentsverwaltung verloren. 

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Rücknahme der
Berufung hat auf die. Gültigkeit der bis dahin vorgenommenen 
dienstlichen Handlungen des oder der Berufenen keinen Einfluss. 

Fünfter Abschnitt: 

Vom Dienst des Pfarrers und der Pfarrerin 

l. l n der Gemt:inde

Pfarrer und Pfarrerinnen, denen eine Pfarrstelle übertragen ist. 
hahen Auftraj! und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und 
zur Sakramcntsvnwaltung in der Gemeinde, als deren Hirten �ic 
berufen sind. 

§ 32

(1) Der Auftr:ig vcrp!1ichtct und berechtigt Pfarrer und Pfarre
rinnen zur Leitung des Gc,ttesdienstes, zur Vornahme der Amb
handlungen, zur christlichen Unterweisung: und zur Seelsorge. 
Der Auftrag umfasst auch die Aufgahen. die sich aus der geord
neten Zusammenarbeit der Gemeinde mit anderen (,emcinden 
ergeben. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen sollen sich mit der Gemeinde
darum bemühen. die in ihr vorhandenen Gaben 1u finden, 
Gemeindeglieder zur Mitarbeit zu gewinnen und zuzurüsten. 
damit sich ihr Dienst im rechten Zusammenwirken mit dem der 
Mitglieder des Kirehenv()rstandes und der übrigen Mitarbeiter 
und Ivlirnrbeitennnen zum Aufbau der Gemeinde frei entfallen 
kann. 

0) Mit ihnen gemein;;am �ollen Pfarrer und Pfarrerinnen dafür
sorgen. dass in d�T Gcmt'.inde der missionarische Wille und die 
ökumenische Verantwortung geweckt und dass Liebestätigkeit 
und christliche Haushalterschaft sowie die kirchlichen Werke 
gefördert werden. 

(4) Der Auftrag nach§ 31 verbietet ungeistliches Handeln.

§ 33

Pfarrer und Pfarrerinnen haben die ihnen ohliegenclen Aufga
ben in der Verwaltung, der pfanarntlid1cn Geschäftsführung, der 
Kirchenbuchführung und in Vermögens- und Geldangelegenhei
ten gewissenhaft zu erfüllen. 

§ 34

(1) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen, so sind
die Pfarrer und Pfarrerinnen in der öffentlichen Wortverkündi
gung und der Sakrnmentsverwaltung einander gleichgestellt. 

(2) Sie sollen ihren Dienst in der Gemeinschaft der Ordinierten
tun und dafür Sorge tragen, dass der Zusammenhang der Gemein
de gewahrt und gestärkt wird. Die Verteilung der Aufgaben in der 
Gemeinde soll durch eine Dienstordnung geregelt werden. 

§ 35

( 1) Pfarrern und Pfarrerinnen ist der Dienst an allen Gliedern
ihrer Gemeinde aufgegeben. 

(2) Amtshandlungen an Gliedern anderer Gemeinden dürfen
Pfarrer und Pfarrerinnen nur vornehmen, wenn ihnen ein Abmel
de- bzw. Entlassungsschein des zuständigen Pfarrers oder der 
zuständigen Pfarrerin vorgelegt wird. 
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_(3) Für Gottesdienst und Amtshandlungen im Bereich einer
anderen Gemeinde bedarf es der vorherigen Zustimmung des flir 
diese Gemeinde zuständigen Pfarrers oder der zuständigen Pfar
rerin. Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass außer
dem die Erlaubnis einer anderen kirchlichen Stelle erforderlich 
ist. 

(4) In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist jeder Pfarrer
und jede Pfarrerin zu Amtshandlungen unmittelbar berechtigt und 
verpflichtet. Sie haben darüber dem zuständigen Pfarrer oder der 
zuständigen Pfarrerin alsbald Mitteilung zu machen. 

(5) Wenn in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen bestehen,
regelt sich die Anwendung der vorstehenden Vorschriften im Ver
hältnis der einzelnen Pfarrer und Pfarrerinnen zueinander und zu 
ihrer Gemeinde nach dem Recht der Vereinigten Kirche und der 
Gliedkirchen. 

§ 36

Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin der Verei
nigten Kirche und die Bischöfe und Bischöfinnen der Gliedkir
chen sind im Rahl\len der geltenden besonderen Bestimmungen 
zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwal
tung in den Gemeinden berechtigt. Das gleiche gilt für diejenigen, 
denen in ihren Gliedkirchen eine solche Befugnis zusteht. 

2. In einer allgemeinkirchlichen Aufgabe

§ 37

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen, denen eine allgemeinkirchliche
Aufgabe übertragen ist, haben Auftrag und Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung im Rahmen 
ihrer besonderen Aufgabe. 

(2) In der ihnen übertragenen allgemeinkirchlichen Aufgabe
sollen Pfarrer und Pfarrerinnen ihren Dienst gleicherweise zum 
Aufbau der Kirche wie der einzelnen Gemeinde ausrichten. Die 
ihnen obliegende Verantwortung für Geld und Gut haben sie 
gewissenhaft zu erfüllen. § 33 gilt sinngemäß. 

(3) Dem Pfarrer und der Pfarrerin kann ein gottesdienstlicher
Auftrag in einer bestimmten Gemeinde erteilt werden. 

(4) Im übrigen gilt für Gottesdienste und Amtshandlungen§ 35
sinngemäß, soweit nicht § 36 Satz 2 anzuwenden ist. 

(5) Die Gliedldrchen können bestimmen, dass eine allgemein
kirchliche Aufgabe befristet oder unbefristet übertragen wird. 

3. In einem kirchenleitendcn Amt

§ 38

( I) Ordinierte Inhaber und Inhaberinnen eines kirchenleitenden
Amtes haben Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündi
gung und zur Sakrarncntsvcrwaltung im Rahmen ihrer Aufgabe. 
Ihnen obliegt die Sorge uafür, dass das Wort Gottes schrift- und 
bekenntnisgemäß verkündigt wird und die Sakramente recht ver
waltet werden. Sie haben über Ausbildung und Fortbildung, 
Amts- und Lebensführung der Pfarrer und Pfarrerinnen zu 
wachen und die Gemeinden mit ihren Glieuem zum rechten 
kirchlichen Leben anzuhalten. Sie haben die Einheit, das Recht 
unu das Ansehen uer Kirche 1.u wahren und 1.u festigen. 

(2) Die ordinierten Mitglieder kirchenleitender Organe tragen
im Rahmen ihrer Aufgabe eine gleiche Verantwortung. 

(3) Das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen
bestimmt, wer ordinierte Inhaber und Inhaberinnen eines kir
chenleitenden Amtes und wer ordinierte Mitglieder eines kir
chenleitenden Organs sind, welche Aufgaben ihnen zustehen und 
welche Rechtsstellung sie haben. Nach diesem Recht bestimmt 
sich auch, inwieweit und mit welchen Abwandlungen die Vor
schriften dieses Kirchengesetzes auf sie anzuwenden sind. 

Sechster Abschnitt: 
Vom Verhalten des Pfarrers und der Pfarrerin 

1. In der Gemeinschaft der Ordinierten

§ 39

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen stehen in der Gemeinschaft der
Ordinierten. 

(2) Sie sollen diese Gemeinschaft pflegen und bereit sein, in
Lehre, Dienst und Leben Rat und Ermahnung zu geben und anzu
nehmen; sie sind nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts ver
pflichtet, an Pfankonventen oder entsprechenden Einrichtungen 
teilzunehmen. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, sich regelmäßig
fortzubilden, insbesondere durch theologische Arbeit im Pfarr
konvent, durch Teilnahme an kirchlichen Fortbildungsveranstal
tungen und durch Selbststudium. Das Nähere regeln die Vereinig
te Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

(4) Alle Pfarrer und Pfarrerinnen sollen einander Achtung und
Ehre erweisen. 

2. In Gemeinde und Kirche

§40

Pfarrer und Pfarrerinnen sind auf die Fürbitte, den Rat und die 
Hilfe der Gemeinde angewiesen. 

§41

( l) Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, das Beichtge
heimnis gegenüber jedennann unverbrüchlich zu wahren. 

(2) Ebenso haben Pfarrer und Pfarrerinnen über alles, was
ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger und Seelsorgerinnen 
anvertraut worden oder bekannt geworden ist, zu schweigen. 
Werden sie in Hillen, die nicht wr Beichte ·und zum Begehren uer 
Absolution führen, von uer Schweigepflicht durch den- oder die
jenigen, der oder die sich ihnen anvertraut hat, entbunden, so sol
len sie gleichwohl sorgfältig prüfen, ob und inwieweit sie Aussa
gen oder Mitteilungen verantworten können. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen müssen bereit sein, Nachteile, die
sich aus dem ßeichtgeheimnis und der Sd1weigeptlicht nach 
Absatz I oder 2 ergeben, auf sic·h zu nehmen. 

§ 42

Über alle Angelegenheiten, die Pfarrern und Pfarrerinnen sonst 
in Ausübung d�s Dienstes bekannt geworden und die ihrer Natur 
nach oder infolge besonderer Anordnungen vertraulich sind, 
haben sie Dienstverschwiegenheit zu bewahren. Über diese 
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Angelegenheiten dürfen sie ohne dienstliche Genehmigung 
weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärun
gen abgeben. Dies gilt auch, wenn ein Dienstverhältnis nicht 
mehr besteht. 

§ 43

Pfarrer und Pfarrerinnen haben den dienstlichen Anordnungen 
nachzukommen, die die zur Leitung oder Aufsicht in der Kirche 
Berufenen im Rahmen ihres Auftrages erteilen. 

§ 44

( I) Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, besondere Auf
gaben, die ihrer Vorbildung und ihrem Auftrag entsprechen, zu 
übernehmen. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen sind zu vorübergehender Vertre
tung anderer Pfarrer und Pfarrerinnen, auch außerhalb ihres 
Dienstbereiches, verpflichtet, insbesondere wenn diese erkrankt 
oder beurlaubt sind. Das gleiche gilt für die Vertretung in Vakanz-
fällen. 

• 

(3) Notwendige Aufwendungen werden ersetzt. Es kann auch
eine Entschädigung gewährt werden. 

(4) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir
chen je für ihren Bereich. 

§45

( 1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, am Dienstsitz zu
wohnen. Eine für sie bestimmte Dienstwohnung haben sie zu 
beziehen. Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen 
genehmigt werden. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen dürfen Teile der Dienstwohnung
nur mit Genehmigung an Dritte überlassen. Ohne Genehmigung 
darf, auch von zu ihrem Hausstand gehörenden Personen, in der 
Dienstwohnung kein Gewerbe betrieben oder ein Beruf ausgeübt 
werden. 

(3) Wird das Dienstverhältnis verändert oder beendet, so ist die
Dienstwohnung freizumachen. 

§46

( 1) Pfarrer und Pfarrerinnen haben sich in ihrem Dienstbereich
aufzuhalten. Unter welchen Voraussetzungen sie sich außerhalb 
des Urlaub, aus ihrem Diensthereich emferncn dürfen, wird 
hesonders ;ccTcgclt. 

(2) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir
chen je für ihren Bereich. 

Verlassen Pfarrer und Pfarrerinnen ohne Urlauh schuldhaft. den 
Dienst, so verlieren sie für die Dauer der Abwesenheit den 
Anspruch auf Dienstbezüge. Der Verlust der Dienstbezüge ist 
festzustellen und dem Pfarrer und der Pfarrerin mitzuteilen. Die 
Möglichkeit. ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt 
unherührt. 

§ 48

Wird das Pfarrerdienstverhilltnis verändert oder beendet, so 
haben Pfarrer und Pfarrerinnen die in ihrem Besitz befmdlichen 
amtlichen Schriftstücke und Gegenstände aller Art zu übergeben 
und über eine ihnen anvertraute Vermögensverwaltung Rechen
schaft abzulegen. Stirbt der Pfarrer oder die Pfarrerin, so hat der 
Vertreter, die Vertreterin, der Nachfolger oder die Nachfolgerin 
sich diese Unterlagen aushändigen zu lassen. 

§ 49

( 1) In ihrem Auftreten sollen Pfarrer und Pfarrerinnen stets die
Würde des Amtes wahren. 

(2) Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen tragen sie die vor
geschriebene Amtskleidung. Das gleiche gilt bei besonderen Anläs
sen, soweit es dem Herkommen entspricht oder angeordnet wird. 

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir
chen je für ihren Bereich. 

§ 50

Die Unabhängigkeit der Pfarrer und Pfarrerinnen und das 
Ansehen des Amtes dürfen durch Annahme von Geschenken 
nicht beeinträchtigt werden. Deshalb ist es Pfarrern und Pfarre
rinnen nicht gestattet, Geldgeschenke für sich persönlich anzu
nehmen; das gleiche gilt für sonstige Geschenke, die das örtlich 
herkömmliche Maß überschreiten, sowie für letztwillige Zuwen
dungen. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse kann ausnahms
weise eine Einwilligung erteilt werden. 

3 . .In Ehe und Familie 

§ 51

Pfarrer und Pfarrerinnen sind auch in ihrer Lebensführung in 
Ehe und Familie ihrem Auftrag verpflichtet. 

§ 52

Pfarrer und Pfarrerinnen haben ihre Eheschließung und die 
kirchliche Trauung alsbald anzuzeigen. 

§ 53

( 1) Wcrdc11 gegen die Eheschließung des Pfarrers oder ,kr Pfar
rerin Bedenken erhoben, die in der Rücksicht auf ihren Auftrag 
oder die Gemeinde begründet sind. so ist im Einvemehmen mit 
dem Pfarrer oder der Pfarrerin der Dienst so zu regeln, wie es der 
Rücksicht auf ihren Auftrag und die Gemeinde entspricht. 

(2) Kommt ein Einvernehmen nach Ahsatz I nicht zustande
und ist zu erwarten. dass die Eheschliel�ung dem Pfarrer ()der der 
Pfarrerin die Au,ührrng des Dienstes unmöglich machen oder 
erheblich erschweren wird, so kann er oder sie ohne eigene 
Zustimmung versetzt werden. Ist zu erwarten, dass die Ehe
schließung dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Ausübung des 
Dienstes auch in einer anderen Pfarrstelle oder in einer allge
meinkirchlichen Aufgabe unmöglich machen oder erheblich 
erschweren wird. so kann er uder sie i 11 den Wartestand vc'rsetzt 
werden. 
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§ 54

(l) Erscheint in einer Pfarrerehe ein Antrag auf Eheschei
dung unvermeidbar oder hat einer der Ehegatten die häus
liche Gemeinschaft aufgehoben, so hat der Pfarrer oder die Pfar
rerin den Bischof oder die Bischöfin unverzüglich davon zu 
unterrichten. Der Bischof oder die Bischöfin oder von ihnen 
Beauftragte sollen sich bemühen, die Ehegatten miteinander zu 
versöhnen. 

(2) Wird ein Antrag auf Ehescheidung gestellt, so hat der
Pfarrer oder die Pfarrerin dies auf dem Dienstwege unverzüg
lich anzuzeigen. Soweit es zur Beurteilung der Auswirkungen 
auf den Dienst erforderlich erscheint, können Auskünfte ein
geholt und Unterlagen angefordert werden; der Pfarrer oder 
die Pfarrerin ist verpflichtet, hierzu die Zustimmung zu geben, 
selbst Auskunft zu erteilen sowie Unterlagen auf Verlangen vor
zulegen. 

(3) Vom Tage der Rechtskraft des Scheidungsurteils an kann
der Pfarrer oder die Pfarrerin in den Wartestand versetzt werden. 
Ist die Wiederverwendung aus dem Wartestand binnen eines Jah
res nicht möglich, so kann er oder sie in den Ruhestand versetzt 
werden. 

(4) Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten,
bleibt unberührt. 

(5) Während des Ehescheidungsverfahrens sowie bis zur Ent
scheidung nach Absatz 3 kann dem Pfarrer oder der Pfarrerin die 
Ausübung des Dienstes vorläufig ganz oder teilweise untersagt 
werden. Während dieser Zeit kann ein anderer angemessener Auf
trag erteilt werden. Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist vorher zu 
hören. Eine Nachprüfung nach§ 78 hat keine aufschiebende Wir
kung. 

(6j Die Absätze 3 bis 5 gelten entsprechend, wenn die für jene 
Fälle zuständige Stelle feststellt, dass die Ehegatten getrennt · 
leben und aus den Umständen zu schließen ist, dass ein Ehegatte 
nicht beabsichtigt, zu seinem Ehegatten zurückzukehren. 

§ 55

Wird die Auflösung einer Ehe im Wege der Nichtigkeits- oder 
Aufhebungsklage angestrebt oder durchgeführt, so gilt § 54 sinn
gemäß. 

4. In der Öffentlichkeit

§ 56

( 11 Pfarrer und Pfarrerinnen dürfen Nebentütigkciten (Ndie11-
amt, Nebenbeschäftigung) oder Ehrenämter. die außerhalb ihrer 
Dienstpflichten liegen, nur insoweit übernehmen, als diese mit 
ihrem Auftrag und der gewissenhaften Erfüllung der Dienst
pflichten zu vereinbaren sind. 

12 J Die ÜbcrnahmL' einer solchen Ttitigkeit. gleichgültig uh 
ehrenamtlich oder gegen Entlohnung oder t'.cgen Gewinnbctci11-
gung, bedarf der vorherigen Zustimmung. die jederzeit wider
ruflich ist. Darunter fällt auch die Übernahme einer Vormund
schaft, Betreuung oder Pflegschaft sowie einer Testamentsvoll
streckung. 

(3 i Einer Anzeige, aber keiner Einwilligung bedarf 
l. eine schriftstellcrisclic, wissenschaftlid1e. kUnstierische oder

Vortragstiitigkeit,
2. die Übernahme von Ehrenämtern in Körperschaften, Anstal

ten, Gesellschaften oder Vereinen, deren Bestrebungen kirch-

liehen, wohltätigen, künstlerischen, wissenschaftlichen, kul
turellen, sportlichen oder beruflichen Zwecken dienen. 

Wird die Nebentätigkeit nach Satz l Nr. 1 nur gelegentlich aus
geübt, so bedarf es auch keiner Anzeige. 

(4) Eine Tätigkeit nach Absatz 3 kann ganz oder teilweise
untersagt werden, wenn sie mit den Dienstpflichten des Pfarrers 
oder der Pfarrerin nicht vereinbar ist. Eine Untersagung im Diszi
plinarvetfahren und die §§ 57 und 58 Abs. 1 bleiben unberührt. 

(5) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir
chen je für ihren Bereich. 

§ 57

Pfarrer und Pfarrerinnen dürfen eine Körperschaft oder Verei
nigung nicht unterstützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu 
ihrem Auftrag treten oder wenn sie durch die Unterstützung in der 
Ausübung ihres Dienstes we!lentfü:h behindert werden. 

§ 58

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind auch bei politischer Betäti
gung ihrem Auftrag verpflichtet; sie sind ihren Dienst allen 
Gemeindegliedern ohne Ansehen ihrer politischen Einstellung 
schuldig. Sie haben die Grenzen zu beachten, die sich hieraus für 
Art und Maß ihres politischen Handelns ergeben. 

(2) Wollen Pfarrer und Pfarrerinnen bei der Wahl zu einer poli
tischen Körperschaft kandidieren, so haben sie dies unverzüglich 
anzuzeigen. 

(3) Ob und unter welchen Rechtsfolgen Pfarrer und Pfarrerin
nen beurlaubt werden oder in den Warte- oder Ruhestand treten, 
wenn sie bei der Wahl zu einer politischen Körperschaft kandi
dieren oder eine auf sie fallende Wahl angenommen haben, ist 
durch Kirchengesetz zu regeln. 

§ 59

Die freiwillige Meldung eines Pfarrers zum Wehrdienst bedarf 
der vorherigen Zustimmung. 

§60

Pfarrer und Pfarrerinnen bedürfen zur Annahme staatlicher 
Orden und Ehrenzeichen der vorherigen Zustimmung. Zur Amts
kleidung diirkn ,ic sie nicht lrat'cn. 

Siebter A hschnitt 

Visitation und Dienstaufsicht 

1. Vi.sitation

§ 61

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind Yerpflichtet, sich visitieren zu
lassen (§ 3 ,<\bs. 3 Satz 2). Sie haben Anspruch auf die Hilfe der 
Visitation. 

(2) In der Vi,itation leistet die Kirche durch die lnh:iber und
Inhaberinnen der geistlichen Leitungs- und Aufsiclma111ter den 
Pfarrern und Pfarrerinnen und der Gemeinde einen besonderen 
Dienst. Die Vi,itation erstreckt sich auf Amtsführung und Verhal-
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ten der Pfarrer und Pfarrerinnen und das Leben der Gemeinde. Sie 
soll dazu helfen. das geistliche Leben der besuchten Gemeinde zu 
fördern. die Pfarrer und Pfarrerinnen zu beratc·n und zu qärken. 
die kirchliche Ordnung zu ,ichern und die Einheit der Kirche zu 
festigen. 

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir
chen je für ihren Bereich. 

2. Dienstaut\icht

§ 62

Sinn und Zweck der Dienstaufsicht über die Pfarrer und Pfar
rerinnen ist es, sie bei der Erfüllung der ihnen obliegenden Auf
gaben 1u beraten. sie an7llleiten, zu ermahnen und notfalls w 
rügen. 

§ 63

Pfarrern und Pfarrerinnen, die in der Erledigung von Verwal
tungsau !'gaben ,äumig sind, kann nach vergeblicher Ermahnung 
eine Hilfskraft beigegeben werden. Diese Aufgaben können auch 
durch Beauftragte ausgeführt werden. Entstehende Kosten kön
nen dem Pfarrer oder der Pfarrerin auferlegt werden. 

§ 64

(1) Pfarrern und Pfarrerinnen kann im Wege der Dienstaufsicht
die Ausübung des Dienstes ganz oder teilweise bis zur Dauer von 
drei Monaten umcrsagt werden, wenn es um des Amte, willen 
dringend geboten erscheint. Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist vor
her zu hören. Eine Nachpriifung nach § 78 hat keine aufschieben
de Wirkung. 

(2) Die Möglichkeit, auf Grund anderer k.irchenge,et.dicher
Vorschriften die Ausübung des Dienstes zu untersagen, bleibt 
unberührt. 

§ 65

(1) Verletzen Pfarrer und Pfarrerinnen vorsätzlich oder grob
fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten, so haben sie dem 
kirchlichen Rechtsträger, dessen Aufgaben sie wahrgenommen 
haben, den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Haben meh- ! 
rere in einem Pfarrerdienstverhältnis stehende Personen den 
Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie gesamtschuldne
risch. 

(2) Die Ansprüche verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt
an, in dem der kirchliche Rechtsträger von dem Schaden und der 
Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rück
sicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der 
Handlung an. 

(3) Leistet der Pfarrer oder die Pfarrerin dem kirchlichen
Rechtsträger Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen 
Dritte, so ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin dieser Anspruch abzu
treten. 

Achter Abschnitt: 
Verletzung von Pflichten 

§ 66

( 1) Pfarrer und Pfarrerinnen verletzen die Lehrverpfiichtung.
wenn ,ic öffentlich durch Wort oder Schrift in der Darbietung der 
christlichen Lehre oder in ihrem gottesdienstlichen Handeln in 
Widerspruch zum Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kir
che treten. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen verletzen ihre Amtspflicht, wenn
sie auf andere Weise schuldhaft gegen die in der Ordination 
begründeten Pflichten oder ,onstige Pflichten, die sich aus ihrem 
Dienst- und Treueverhältnis ergeben, verstoßen. 

§ 67

(1) Betrifft die Verletzung der Lehrverpflichtung entscheiden
de Punkte des evangelisch-luthcrische.n Bekenntnisse, und hält 
der Pfarrer oder die Pfarrerin daran beharrlich fest, so bestimmen 
sich Verfahren und Rechtsfolgen nach den Vorschriften über das 
Verfahren hci Lchrbeanslandungen. 

(2) Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verletzung der
Amtspflicht regeln sich nach den Vorschriften des Disziplinarge
setzes. 

§ 68

Die Verletzung der Lehrverpflichtung gemäß § 66 Abs. 1 kann 
als solche nicht Gegenstand eines Verfahrens nach § 67 Abs. 2 
sein; handelt der Pfarrer oder die Pfarrerin jedoch in verletzender 
oder sonst dem Auftrag nicht angemessener Weise, so bleibt die 
Möglichkeit, aus diesem Grunde ein Disziplinarverfahren durch
zuführen, unberührt. 

Neunter Abschnitt: 
Schutz, Fürsorge, Beteiligung der Gcsamtpfarrervertretung 

§ 69

Pfarrer und Pfarrerinnen sind gegen Behinderung ihres Diens
tes und ungerecht fertigte Angriffe auf ihre Person in Schutz zu 
nehmen. 

§ 70

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen haben Anspruch auf angemesse
nen Unterhalt für sich und ihre Familie, insbesondere durch 
Gewährung von Besoldung und Versorgung. 

(2) Die Besoldung und Versorgung der Pfarrer und Pfarrerin
nen sowie die Versorgung der Hinterbliebenen sind durch Kir
chengesetz zu regeln. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen erhalten Umzugskosten- und Rei
sekostenvergütungen nach kirchlichen Bestimmungen. Krank
heits- und Notstandsbeihilfen werden im Rahmen der allgemei
nen Sorge für das Wohl des Pfarrers und der Pfarrerin und deren 
Familie gewährt. 
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§ 71

( 1) Auf Pfarrerinnen ist das für dio: Kirchenhcamtinnen gelten
de Mutterschutzrecht entsprechend anzuwenden. 

(2) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir
chen je für ihren Bereich. 

§ 72

( 1) Pfarrer und Pfarrerinnen erhalten Erziehungsurlaub ent
sprechend den für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen 
gelt,;nden Bestimmungen na.:h Maßgabe der Absätz,; 2 bis 5. 

( 2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin behält die Pfarrstelle oder all
gemeinkirchliche Aufgahe nur dann, wenn Erziehungsurlaub für 
nicht länger al� 18 Monate in Ansprnch g.:nommen wird. f'ine 
Verlängerung des zunächst beantragten Erziehung,urlaubs von 
nicht mehr als 18 Monaten innerhalb der 18-Monatsfrist muss 
spate�tens his zum Ahlauf von zwölf Monaten nach Antritt des 
Erziehungsurlaubs beantragt werden. Wml Erziehungsurlaub 
beantragt, der über den Zeitraum von 18 Monaten hinausgeht, 
verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin die übertragene Pfarrstelle 
oder allgemeinkirchliche Aufgabe zum Zcitrrnnkt de, Antritts des 
Erziehungsurlaubs. Wird nach Satz 2 eine Verlängerung des 
Erziehungsurlaubs beantragt, der insgesamt über die Zeit von 18 
Monaten hinausgeht, verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin die 
übertragene Pfarrstelle oder allgemeinkirehliche Aufgabe mit 
Ablauf des Monats, in dem der ursprünglich genehmigte Erzie
hungsurlaub geendet hätte. 

(3 ! Die Glicdkirchcn können je für ihren Bereich durch Kir
chengesetz von Absatz 2 Sätze 2 bis 4 abweichende Regelungen 
treffen. 

(-l l Die Glicdkird1en können je für ihren Bereich regeln, wie 
die Kirchengemeinden und Träger allgemeinkirchlicher Aufga
ben vor der Entscheidung über den Antrag auf Erziehungsurlaub 
zu beteiligen �ind. 

(5 l liehält der Pfarrer oder die Pfancrin die Pfarrstelle oder all
gemeinkirchliche Aufgabe nicht. so gilt§ 93 Abs. 2 entsprechend. 

§ 73

( 1) Sind bei Ausübung des Die1i,;tcs, ohne dass ein Dienstunfall
eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände. die 
üblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mitgeführt werden, 
beschädigt oder zerstört worden oder abh:rnden gekommen. so 
kann dafür Ersatz geleistet werden. 

(2) Der Schadenser,atz wird nicht gewährt, wenn der Schaden
vorsätzlich herbeigeführt wurde; Schadensersatz kann ganz oder 
teilweise versagt werden, wenn ein grob fahrlässiges Verhalten 
des Pfarrers oder der Pfarrerin zur Entstehung des Schadens bei
getragen hat. 

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir
chen je für ihren Bereich. 

§74

( l) . Pfarrern und Pfarrerinnen steht jährlich Erholungsurlaub
unter Fortzahlung der Dienstbezüge zu. 

(2) Pfarrern und Pfarrerinnen kann aus wichtigen Gründen
Sonderurlaub gewährt werden. Dabei können ihnen die Dienstbe
züge belassen werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse 
besteht. 

O) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Glicdkir
chen je für ihren Bereich. 

§ 75

/ 1) Über jeden Pfarn;r und jede Pfarrerin ist eine Personalakte 
zu führen. Sie ist vertraulich zu behandeln und vor unbefugter 
Einsicht zu schützen. 

(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die den Pfarrer
oder die Pfarrerin betreffen, soweit sie mit seinem oder ihrem 
Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang 
stehen; hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte personenbe
zogene Daten (Personalaktendaten). Unterlagen, die besonderen, 
von der Person und dem Pfarrerdienstverhältnis sachlich zu tren
nenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungsakten. sind nicht 
Bestandteil der Personalakten. Wird dü: Personalakte in Grund
und Teilakten gegliedert. so ist in die Grundakte ein vollständiges 
Verzeichnis aller Teilakten aufzunehmen. Ist die Führung von 
Neb<:nakten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu \ er
merken. 

( 3) Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalver
waltung oder Personalwirtschaft verwend.:! werden. Soweit in 
diesem Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist, richten sich 
Verarbeitung und Nutzung sowie die Übem1ittlung der Personal
aktendaten nach den kirchengesetzlichen Vorschriften über den 
Datenschutz. 

(4) Pfarrer und Pfarrerinnen sind zu Beschwerden. Behauptun
gen und Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nach
teilig werden können, vor deren Aufnahme m die Personalakte zu 
hören. Die Äußerung des Pfarrers oder der Pfarrerin ist zur Per
sonalakte zu nehmen. Anonyme Schreiben dürfen nicht in die Per
sonalakte aufgenommen werden. 

(5) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewer
tungen sind, falls sie 
1. sich als unbegründet oder falsch erwies.:n haben. mit Zustim
mung des Pfarrers oder der Pfarrerin umerLtiglich aus der P.:r�o
nalakte zu entfernen und zu vernichten,
2. für den Pfarrer oder die Pfarrerin ungünstig sind oder ihm oder
ihr nachteilig werden können, auf Antrag des Pfarrers oder der
Pfarrerin nach fünf Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies
gilt nicht für dienstliche Beurteilungen.
Die Frisl nach Satz l Nr. 2 wird durch erneute Vorwürfe zur sel
ben Sache im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung
eines Straf, Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens
unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf als unbegründet
oder fälsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen.

(6) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestandteil
einer Disziplinarakte sind, sowie Auskünfte aus dem Bundeszen
tralregister siod mit Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin 
nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten. Absatz 5 Sätze 2 
und 3 gelten entsprechend. 

(7) Die Vereinigte Kirche und ihre Glied.kirchen werden
ermächtigt, je für ihren Bereich die Fristen des Absatzes 5 Satz 1 
Nr. 2 und des Absatzes 6 Satz l durch kirchengesetzliche Rege
lungen zu verkürzen oder zu verlängern .. 

§ 76

• (1) Pfarrer und Pfarrerinnen haben, auch nach Beendigung des
Pfarrerdienstverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in ihre vollstän
dige Personalakte. Dies gilt ebenso für die von ihnen beauftragten 
Ehegatten, Kinder oder Eltern. 
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(2) Bevollmächtigten eines Pfarrers oder einer Pfarrerin ist
Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht entgegen
stehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, wenn ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren Bevollmächtigte. 
Bevollmächtigt werden kann nur, wer einem in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland geltenden Bekenntnis angehört und zu 
kirchlichen Ämtern wählbar ist. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen haben ein Recht auf Einsicht auch
in andere Schriftstücke, die personenbezogene Qaten über sie ent
halten und für ihr Dienstverhältnis verarbeitet und genutzt wer
den, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Betroffenen 

. mit Daten Dritter oder Daten, die nicht personenbezogen sind, 
und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags 
gefährden könnte, derart verbunden sind, dass ihre Trennung 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich 
ist. In diesem Fall ist den Betroffenen Auskunft zu erteilen. Das 
Recht auf Einsicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten regeln 
die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

(4) Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht
gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

(5) Werden in einem Erhebungsverfahren nach § 87 Abs. I Teil
akten geführt, so haben Pfarrer und Pfarrerinnen ein Recht ·auf 
Einsicht in diese Teilakten nur, soweit dies ohne Gefährdung des 
Erhebungszwecks möglich ist. Die Bestimmungen des Diszipli
nargesetzes über die Einsicht in Ermittlungsakten bleiben 
unberührt. 

(6) Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, unterlie
gen der Dienstverschwiegenheit gemäß § 42. 

§77

(l) Pfarrer und Pfarrerinnen können gegen die Entscheidung
einer übergeordneten Stelle bei dieser Gegenvorstellung erheben. 
Sie ist auf dem Dienstwege vorzubringen. Unberührt bleiben 
besondere Bestimmungen, nach denen ein Rechtsmittel eingelegt 
werden kann. 

(2) Pfarrern oder Pfarrerinnen bleibt es unbenommen, sich,
wenn sie der seelsorgerlichen Beratung bedürfen, unmittelbar an 
den Bischof oder die Bischöfin oder an andere ordinierte Inhaber 
und Inhaberinnen eines kirchenleitenden Amtes zu wenden. 

§78

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen können letztinstanzliche Entschei
dungen der kirchlichen Verwaltung, die ihre dienstrechtliche Stel
lung betreffen, nachprüfen lassen. 

(2) Die Nachprüfung erfolgt durch eine Sehlichtungsstc lle,
wenn kein kirchliches Gericht besteht oder eingerichtet wird. 

(3) Die in der Anlage zu diesem Kirchengesetz geregelte Ord
nung für das Schlichtungsverfahren ist Bestandteil dfrses Kir
ehengesetzes. 

(4) Das Vorverfahren und uie Nachprüfung durch die kirchli
chen Gerichte einschließlich des vorläufigen Rechtsschutzes 
regeln die Vereinigte und ihre Gliedkirchcnje für ihren Bereich. 

(1) Für die Klärung vermögensrechtlicher AnsprUi;he aus dem
Dienstverhältni, ist der Rechtsweg zu den staatlichen Verwal
tungsgerichten gegeben. 

(2) Bevor vermögensrechtliche Ansprüche aus dem Dienstver
hältnis im Rechtsstreit verfolgt werden, ist eine Entscheidung des 
Organs einzuholen, das den kirchlichen Rechtsträger im Rechts
streit zu vertreten hat; wird der Antrag innerhalb von drei Mona
ten nicht beschieden, so gilt er als abgelehnt. 

(3) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können je für
ihren Bereich bestimmen, dass Pfarrer und Pfarrerinnen anstelle 
des staatlichen Verwaltungsgerichts die Schlichtungsstelle oder 
ein kirchliches Gericht(§ 78 Abs. 2) anrufen können. 

§ 80

Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschrif
ten, die die Vereinigte Kirche mit Wirkung für die Gliedkirchen 
erlässt, ist die bei der Vereinigten Kirche bestehende Pfarrerge
samtvertretung zu beteiligen. Das Nähere über die Bildung und 
Zusammensetzung der Pfarrergesamtvertretung sowie die Form 
der Beteiligung nach Satz I regelt die Vereinigte Kirche durch 
Rechtsverordnung. 

Zehnter Abschnitt: 

Veränderungen des Pfarrerdienstverhältnisses 

1. Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder
allgemeinkirchlichen Aufgabe, Abordnung, Beurlaubung, 

Freistellung vom Dienst aus familiären oder anderen Gründen, 
Übernahme, Zuweisung und Umwandlung 

eines Dienstverhältnisses 

a) Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder
allgemeinkirchlichen Aufgabe 

aa) Allgemeines 

§ 81

( 1) Inhaber und Inhaberinnen von Pfarrstellen sind gnmdsätz
lich unversetzbar. Eine andere Pfarrstelle oder eine allgemein
kirchliche Aufgabe· kann übertragen werden, wenn der Pfarrer 
oder die Pfarrerin 
1. sich um die andere Verwendung nach Maßgabe der geltenden

Bestimmungen bewirbt,
2. der Übertragung zustimmt,
3. nach Maßgabe des § 83 auf eine andere Pfarrstelle versetzt

wird.
(2) Pfarrern und Pfarrerinnen ist eine andere Pfarrstelle oder

eine allgemeinkirchliche Aufgabe zu übertragen, wenn die Über
tragung der bisherigen Pfarrstelle nach Maßgabe der §§ 86 und 87 
aufgehohen wird. 

(3) Die Versetzung aus einer allgemeinkirchlichen Aufgabe
richtet ,ich nach den §§ 89 und 90. 

bb) Übertragung einer anderen Pfarrstelle 
auf Be,.vcrbung oder mit Zw,timmung 

Wird dem Pfarrer oder der Pfarrerin auf Grund einer Bewer
bung oder mit eigener Zustimmung eine andere Pfarrstelle über 
tragen, so gelten die�§ 24 und 25 entsprechend. \Vird dem Pfar
rer oder der Pfarrerin eine andere Pfarrstelle in der bisherigen 
Gemeinde übertragen. so findet in der Regel keine gottesdienst
liche Einführung statt. 
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cc) Versetzung aus allgemeinen Gründen

( l ) Ohne Bewerbung und ohne ihre Zustimmung können Inha
ber und Inhaberinnen einer Pfarrstelle vorbehaltlich weiterer kir
chengesetzlicher Regelungen versetzt werden, wenn 
1. sie mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde beschäftigt

waren und das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
2. die Wahrnehmung eines mit der Pfam,tellc verbundenen Auf

,ichtsamtes endet,
3. die Pfarrstelle aufgehoben wird oder unbesetzt sein soll oder

für die Pfarrstelle ein anderer Dienstumfang festgelegt wird,
4. ihre Ehe rec:htskräftig geschieden worden ist oder die Eheleu

te getrennt leben und aus den Umständen zu schließen ist,
dass ein Ehegatte nicht beabsichtigt. zu seinem Ehegatten
zurückzukehren,

5. sie wegen ihres Gesundheitszustandes in der Ausübung ihres
Dienstes erheblich behinden sind,

6. ein Pali de, § 53 Ahs. 2 Satz l vorliegt
(2) In den Fällen des Absatzes l Nr. 1 beginnt eine neue Frist

von zehn Jahren, wenn nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Frist ein Antrag vom Kirchenvorstand oder von dem 
Visitator oder der Visitatorin gestellt oder das Versetzungsvcrfah
ren von Amts wegen eingeleitet worden ist. 

0) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch Kir
chengesetz die Anwendung von Ahs.itz I Nr. l ausschließen oder 
Regelungen treffen, die von Ab,atz I Nr. 1 und Absatz 2 abwei
chen. 

( 4) Vor eintr Versetzung sind der Pf;mcr oder die Pfarrerin, der
Kirchenvorstand, eine Vertretung der Pfarrerschaft und der Visi
tator oder die Visitatorin zu hören. 

(5) Bei der Versct7lrng sollen im Rahmen der dienstlichen
Möglichkeiten die persönlichen Vcrhältni�se des Pfarrers oder der 
Pfarrerin berücksichtigt werden. 

(6) Die Umzugskosten sind zu ersetzen.
(7 J Sind mehrere selbständige Gemeinden unter einem gemein

samen Pfarramt verbunden, so regeln die Gliedkirchen die 
Zuständigkeiten nach den Absätzen 2 und 4. 

§ 84

( 1 l Eine Versetzung nach § 83 soll nur durehgeführt werden, 
wenn dem Pfarrer oder der Pfarrerin Gelegenheit gegeben worden 
war. sich innerhalb einer angemessenen Frist um eine andere Pfa1T
stelle oder um eine allgemein kirchliche Autgahe zu bewerben. 

(2) Unterlässt der Pfarrer oder die Pfarrerin die Bewerbung
oder führt sie in der gesetzten Frist nicht zpm Erfolg, so ist er oder 
sie auf eine andere Pfarrstelle zu versetzen; es kann auch eine all
gemeinkirchliche Aufgabe übertragen werden. 

(3) Ist die Versetzung aus Gründen, die der Pfarrer oder die
Pfarrerin nicht zu vertreten hat, binnen Jahresfrist nicht durch
führbar, so kann er oder sie in den Wartestand versetzt werden. 

(4) Weigert sich der Pfarrer oder die Pfarrerin, der Versetzung
Folge zu leisten, so kann er oder sie in den Ruhestand versetzt 
werden. Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, 
bleibt unberührt. 

§ 85

(1) Über die Versetzung sowie über die Versetzung in den War
testand nach § 84 Abs. 3 und über die Versetzung in den �uhe-

stand nach § 84 Abs. 4 ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin ein 
schriftlicher Bescheid zuzustellen. 

(2) Bei der Versetzung gilt§ 82 entsprechend.

dd) Aufuebung der Übertragung einer Pfarrstelle
mangels gedeihlichen Wirkens und 

Cb..::rtragung einer underen Pfarr,telle oder 
einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 

( l) Die Übertragung einer Pfarrstelle ist ohne Zustimmung des
Pfarrers oder der Pfarrerin aufzuhehcn, wenn ein gedeihliches 
Wirken auf der bisherigen Pfan,telle oder in einem rnil der Pfarr
stelle verbundenen Aufsichtsamt nicht mehr gewährleistet ist, 
wobei der Grund nicht in dem Verhalten der Pfarrers oder der 
Pfarrerin zu liegen braucht. 

(2) Die Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder allgemein
kirchlichen Aufgabe nach Aufuebung der Übertragung der bishe
rig,,n Pfarrstelle nach Absatz l richtet sich nach Maßgahe des§ 88 
nach den allgemeinen Vorschriften. 

( l) Zur Feststellung des Sachverhalts im Falle dö � 86 Abs.
sind die erforderlichen Erhebungen durchzuführen. L ntersul·hun
gen nach § 105 Abs. 3 können angeordnet werden. Liegt der 
Grund zu dem Verfahren nach § 86 in dem Verhalten des Pfarrers 
odn der Pfarrerin, su bleibt die :-..föglichkeit, ein Di,ziplinan er
fahren einzuleiten, unberührt. 

(2) Nach Anordnung der Erhebungen nach Absatz I kann die
Au�übung des Dienstes durch einen mit Gründen versehenen 
schriftlichen Bescheid vorläufig ganz oder teilweise untersagt 
werden, wenn dies dringend geboten erscheint. Der Pfarrer oder 
die Pfarrerin ist vorher zu hören. Während dieser Zeit kann eine 
angemessene Aufgabe übertragen werden. Die Nm:hprüfung der 
in den Sätzen l und 3 genannten '.'vfaßnahmen nach § 78 hat keine 
aufschiebende Wirkung. Auf Amrag kann die aufschiebende Wir
kung nach Jen allgemeinen Vorschriften angeordnet werden. 

(3) Ergeben die Erhebungen, dass ein gedeihliches Wirken auf
der bisherigen Pfarrstelle oder in einem mit der Pfarrstelle ver
hunJenen Aufsichtsamt nicht mehr gew::ihrlcistet ist, so wird die 
Übertragung der Pfarr�telle aufgehoben und der Pfarrer oder die 
Pfarrerin in den Wartestand versetzt. Vor Erlass des Bescheides 
sind der Pfarrer oder die Pfarrerin, der Kirchenvorstand, der Visi• 
tator oder die Vis.itutorin und eine Vertretung der Piarrerschaft LU 
hören. 

( 4) Die Pfarrstelle kann einem anderen Pfarrer oder einer ande
ren Pfarrerin erst übertragen werden, wenn die Aufuebung der 
Übertragung bestandskräftig geworden ist. 

(5) Das Wartegeld wird für die Dauer von sechs Monaten von
der Bestandskraft an in Höhe der bisherigen Besoldung gewährt, 
längstens jedoch für die Dauer von einem Jahr nach Erlass der 
Entscheidung nach Absatz 3. Die Gliedkirchen werden ennäch
tigt, die Frist nach Satz I durch kirchengesetzliche Regelungen zu 
verkürzen. 

§ 88

(l) Dem Pfarrer oder der Pfarrerin ist Gelegenheit zu geben,
sich innerhalb einer bestimmten Frist um eine andere Pfarrstelle 
zu bewerben; dabei kann die Bewerbungsmöglichkeit beschränkt 
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werden. Die Bewerbung um eine Pfarrstelle der bisherigen (2) Bei der Beurlaubung ist gleichzeitig zu entscheiden. ob die
Crerncmdc ist ausgc,c:hlos,cn. ! zu lkurlauhcnden die Pfarrstc>lle oder allgc>mei11kirchlid1e Auf-

(2) L-nterlässt der Pfarrer oder die Pfarrerin die Bewerbung i gabe sowie für die Dauer der Beurlaubung die Dienstbezüge
oder führt sie innerhalh der geset7tcn f-ri\t nicht zum Frfolg. ,o ist behalten oder verlieren. Die im Zeitpunkt der Reurlaubung erwor-
er oder sie auf eine andere Pfarrstelle zu versetzen; es kann auch benen Rechte und Anwartschaften bleiben gewahrt. 
eine geeignete allgemeinkirchlichc Aufgabe ühcrtrngen werden. 1 (3 l Bei ROckkehr werden Pfarrer und Pfarrerinnen nach Mög-
Bei der Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder einer allge- ' liehkeit ihrer früheren Tätigkeit entsprechend verwendet. Die 
meinkirchlichen Aufgabe sollen im Rahmen der dienstlichen während der Beurlaubung geleistete Dienstzeit wird auf die 
'.\1öglichkeiten die persönlichen Verhält111sse der Pfarrers oder der Besoldung und Versorgung angerechnet. 
Pfarrerin berücksichtigt werden. (4l Beurlaubte unterstehen, unbeschadet ihres neu eingegange-

(3) ist ein gedeihliches Wirken auch in einer anderen als der nen Dienstverhältnisses, m ihrc:r L.:hrc und Amb- und Leben,-
bisherigen Gemeinde oder in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe ordnung der Aufsicht derJenigen Kirche, die sie beurlaubt hat. 
nicht ,.u erwarten, s,i ist der Pfarrer llder die Pfarrerin in den (511st in Kirchenge.sc:t;:e11 eine Freistellung vorgesehen, so gilt 
Ruhestand zu versetzen. diese als Beurlaubung, soweit nicht die Entlassung aus dem 

(4) Die ß� S2 und S5 Abs. 1 gelren en1'preclwnd. Diemt nach den *§ 112 bis 115 vorgesehen i,t. 
(5) Die durch Maßnahmen nach § 87 und nach den Absätzen 2

und 3 entstehenden Cmzugskosten sind zu ersetzen. 

ee) Anderung und Autbehung der Übertragung 
einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 

§ 89

(1) Pfarrern und Pfarrerinm:n, Jene11 eine allgemcinkirchliche
Aufgabe übertragen ist, kann eine andere allgemeinkirchliche 
Aufgabe oder eine Pfarrstelle übertragen werdrn, wenn dafiir ein 
kirchfü:hes Interesse besteht: sie sind vorher zu hören. 

(2) Das Recht, sich um eine Pfarrsklle zu hcwcrben, bleibt
unberührt. 

(3) Die§§ 82. 83 Ahs. 5 und 6 sowie die§§ 84 Abs. :l und 4 und
85 Abs. 1 gellen entsprechend. 

§ 90

Die Übertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe ist auf
tuhcben, wenn ein gedeihliches Wirken in dieser Aufgab.: nicht 
mehr gewährleistet ist. Die §§ 86 Abs. 2, 87 und 88 gelten ent
,prechend. 

b J Abordnung 

9 91 

( 1) Pfarrer und Pfarrerinnen können zur vorübcrgchcnd,:n
Beschäftigung oder zur Wahrnehmung besonderer kirchlicher 
Aufgaben unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge abgeordne1 wer
den. 

(2) Die Abordnung kann ohne Zustimmung des Pfarrers oder
der Pfarrerin bis zur Dauer von sechs Monaten ausgesprochen 
werden. Die Abordnung kann ohne Zustimmung bis zu sechs 
Monaten verlängert werden. § 83 Abs. 4 gilt entsprechend. 

c) Beurlaubung

§ 92

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen können auf ihren Antrag oder mit
ihrer Zustimmung zur Wahrnehmung eines anderen kirchlichen 
Dienstes sowie zur Übernahme von Aufgaben, die im kirchlichen 
Interesse liegen, beurlaubt werden. Die Beurlaubung kann befri
stet oder unbefristet ausgesprochen werden. 

d) Freistellung vom Dienst
aus familiären

oder anderen Gründen

(l) l'fancr und Pfam.:rinnen könnrn auf ihren Antrag bis ,m
Dauer von drei Jahren unter Verlust der Pfarrstelle ohne Dienst
bezüge beurlaubt werden, wenn 
l. sie mit einem Kind unter sechs Jahren oder mindestens zwei

Kindern unter :r.ehn Jahren in häu,licher Gemeinschaft leben
und diese Kinder auch tatsächlich betreuen,

2. andere wichtige familiäre (jründe vorliegen.
Die Beurlaubung nach Salz l kann auf Antrag verl:ingert werden.
Der Antrag auf Verlängenmg der Beurlaubung muss spätestens
sechs Monate vor Ablauf der Beurlaubung gestellt werden. V,1r
der Beurlaubung soll auf die Rechtsfolgen nach den Absätzen 2
und J hingewiesen werden.

(2J Nach Absatz l Beurlaubte sind verpflichtet, sich rechtzeitig 
vor ,\blauf der Beurlaubung um eine Pfarrstelle oder allgemein
kirchliche Aufgabe zu bewerben. Führt die Bewerbung vor dem 

! Ende der Rcurlauhung nicht zum E1tnlg. so kann ihnen von Amts
wegen eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe übertra
gen werden: hei der Ühertragung sollen die rersönlichen Verhält
nisse berücksichtigt werden. Tritt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin
den Dienst in einer übertragenen Pfarrstelle oder allgemeinkirch
lichen Aufgabe nicht an oder unterlässt er oder sie die Bewer
bung. so scheidet er oder sie mit dem Ende der Beurlaubung aus
dem Dienst aus.

(3) Steht einem Pfarrer oder einer Pfarrerin keine Pfarrstelle
oder allgemcinkirc:hliche Aufgabe zur Verfügung, s,, \, ird die
Beurlaubung nach Absatz 1 um die 2.eit verlängert, die erforder
lich ist, um ihm oder ihr eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche
Aufgabe zu übertragen. Die Verlängerung erfolgt für höchstens
ein Jahr. Ist diese Frist erfolglos abgelaufen, so ist der Pfarrer oder
die Pfarrerin in den Wartestand zu versetzen. Der Pfarrer oder die
Pfarrerin ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn der Wartestand
nicht binnen dreier Jahre durch Übertragung einer Pfarrstelle oder
allgemeinkirchlichen Aufgabe endet.

(4) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 sind der Kirchenvorstand
und der Visitator oder die Visitatorin, bei Maßnahmen nach
Absatz 2 Satz 2 ist der Pfarrer oder die Pfarrerin zu hören.

(5) Nach Absatz 1 Beurlaubte unterstehen in ihrer Lehre und
Amts- und Lebensführung der Aufsicht der Kirche, die sie beur
laubt hat; sie sollen an Fortbildungsveranstaltungen nach § 39
Abs. 3 teilnehmen. Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und
ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich.
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(6) Die Gliedkirchen können die Anwendung der Absätze l
bis 3 durch Kirchengesetz ausschließen oder abweichende Rege
lungen treffen. 

§ 94

( l) Unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. I Satz l kann das
Dienstverhältnis der Pfarrer und Pfarrerinnen auf ihren Antrag 
oder mit ihrer Zustimmung in ein Dienstverhältnis mit einge
schränkter Aufgabe umgewandelt werden, wenn dafür ein kirch
liches Bedürfnis besteht. Diese Aufgabe muss mindestens die 
Hälfte eines vollen Dienstes umfassen und darf nur erteilt werden, 
wenn es sich hierbei um arbeitsmäßig abgrenzbare Teilbereiche. 
aus der Tätigkeit des Inhabers oder der Inhaberin einer Pfarrstel
le oder eines Pfarrers oder einer Pfarrerin mit allgemeinkirchli
cher Aufgabe handelt. Vor der Umwandlung des Dienstverhält
nisses soll auf die Rechtsfolgen nach den Absätzen 2 und 3 hin
gewiesen werden. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen mit eingeschränkter Aufgabe nach
Absatz I sind verpflichtet, sich rechtzeitig vor dem Ende dieser 
Aufgabe um eine Pfarrstelle oder allgemeinkircbliche Aufgabe zu 
bewerben. Führt die Bewerbung vor dem Ende der Aufgabe nicht 
zum Erfolg, so kann ihnen von Amts wegen eine Pfarrstelle oder 
allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen werden; bei der Übertra
gung sollen die persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden. 
Tritt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin den Dienst in einer übertra
genen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nicht an 
oder unterlässt er oder sie die Bewerbung, so scheidet er oder sie 
mit dem Ende der Aufgabe aus dem Dienst aus. 

(3) Steht einem Pfarrer oder einer Pfarrerin keine Pfarrstelle
oder allgerneinkirchlicbe Aufgabe zur Verfügung, so wird die ein
geschränkte Aufgabe nach Absatz I um die Zeit verlängert, die 
erforderlich ist, um eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Auf
gabe zu übertragen. Die Verlängerung erfolgt für höchstens ein 
Jahr. Ist diese Frist erfolglos abgelaufen, so ist der Pfarrer oder die 
Pfarrerin in den Wartestand zu versetzen. Der Pfarrer oder die 
Pfarrerin ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn der Wartestand 
nicht binnen dreier Jahre durch Übertragung einer Pfarrstelle oder 
allgemeinkirchlichen Aufgabe endet. 

(4) § 93 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend.

§ 95

( l) Die Beurlaubung nach § 93 und die Verwendung in einem
Dienstverhältnis mit eingeschränkter Aufgabe nach § 94 dürfen 
zusammen eine Dauer von zehn Jahren, die Beurlaubung allein 
eine Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten. In Ausnahmefäl
len kann die Beurlaubung mit Zustimmung de, Pfarrers oder der 
Pfarrerin verlängert werden. jedoch nur bis zur Höchstdauer von 
sieben Jahren. Während der Beurlaubung und der Verwendung in 
einem Dienstverhältnis mit eingeschränkter Aufgabe dürfen nur 
solche Nebentätigkeiten gestattet werden, die dem Zweck der 
Maßnahmen nach den 9� 93 und 94 nicht zuwiderlaufen. Die Ver
einigte Kirche und ihre Gliedkirchen können je für ihren Bereich 
die Fristen in den Sätzen I und 2 verlängern. 

(2) Während der Beurlaubung nach § 93 Abs. 1 und 3 können
Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sakramentsverwaltung widerruflich belassen werden. 

§ 95a

( l) Pfarrer und Pfarrerinnen können aus anderen als familiären
Gründen auf ihren Antrag bis zur Dauer von fünf Jahren ohne 
Dienstbezüge beurlaubt werden, wenn kirchliche Interessen, bei 
Inhabern und Inhaberinnen von Pfarrstellen auch Interessen der 
Gemeinde, nicht entgegenstehen. 

(2) Mit dem Beginn der Beurlaubung verlieren Pfarrer und
Pfarrerinnen die Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe. 
Die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworbenen Rechte und 
Anwartschaften bleiben gewahrt § 93 Abs. 2, 3 und 5 gilt ent• 
sprechend. 

e) Übernahme

§ 96

(1) Werden Pfarrer und Pfarrerinnen einer Gliedkirche auf
eigenen Antrag oder mit ihrer Zustimmung von einer anderen 
Gliedkirche übernommen, so gilt das Pfarrerdienstverhältnis als 
fortgesetzt; gleiches gilt für Pfarrer und Pfarrerinnen einer Glied
kirche, die von der Vereinigten Kirche übernommen werden und 
umgekehrt. An die Stelle der Rechte und Pflichten aus dem bis
herigen Dienstverhältnis treten die Rechte und Pflichten nach 
dem Recht der übernehmenden Gliedkirche. Für die Übernahme 
gelten die §§ 24 und 25 entsprechend. 

(2) Durch die Übernahme sollen die Pfarrer und Pfarrerinnen in
ihren bis zur Übernahme erworbenen Rechten nicht geschmälert 
werden. 

(3) Durch Vereinbarung ist der Zeitpunkt der Übernahme und
der Umfang der Beteiligung an der Versorgung des übernomme
nen Pfarrers oder der übernommenen Pfarrerin zu regeln. 

( 4) Für Pfarrer und Pfarrerinnen einer anderen Gliedkirche der
Evangelischen Kirche in Deutschland gelten die Absätze l bis 3 
entsprechend. 

f) Zuweisung

§ 97

( 1) Pfarrern und Pfarrerinnen kann im kirchlichen Interesse mit
ihrer Zustimmung vorübergehend eine ihrem Amt entsprechende 
Tätigkeit bei einer Einrichtung oder einem Dienstherrn außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Kirchengesetzes zugewiesen wer
den. 

(2) Die Rechtsstellung des Pfarrers oder der Pfarrerin bleibt
unherühn. 

g) Umwandlung des Dienstverhältnisses

§ 98

Das Pfarrerdienstverhältnis kann in ein Kirchenbeamtenver
hältnis im Bereich der Gliedkirche umgewandelt werden, wenn 
ein dienstliches Bedürfnis besteht. In diesem Fall wird das Pfar
rerdienstverhältnis als Kirchenbeamtenverhältnis fongesetzt. Hat 
der Pfarrer oder die Pfarrerin die Umwandlung nicht beantragt, so 
bedarf sie seiner oder ihrer Zustimmung. 
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2. Wartestand und Ruhestand
a) Allgemeines

Pfarrer und Pfarrerinnen können nur in den kirchengesctzlich 
vorgesehenen Fällen in den Warte- oder Ruhestand versetzt wer
den. 

§ l 00

( 1) Pfarrer und Pfam::rinrn.:n erhalten über die Versetzung in
den Warte- oder Ruhestand eine Urkunde, in der bestimmt wird, 
\Oll welchem Zeitpunkt an diese Versctzu11g wirksam wird: dieser 
Zeitpunkt darf nicht vor dem Tag der Zustellung liegen. Satz I gilt 
nicht für den Fall des� 87 Abs. 3 und die kirchccngesetzlich gere
gelten Fälle des Eintritts in den Warte- oder Ruhestand. 

(2) Pfarrern und Pfarrerinnen im Warte- oder Ruhestand kön
nen Be,chränkungen in der Ausübung, on Auftrag und Recht zur 
öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramenb\erwaltung, 
;um 1-ühren der Amt"beze1chnung und etwaiger kirchlicher Titel 
und zum Tragen d1er Amtskleidung auferlegt werden, wenn die 
Rück,id1t auf Arnl und G,·rneinde dies g-.:hietel. 

(3) Ist ein Pfarrer oder eine Pfarrerin durch· rechtskräftiges
Urteil eines Disziplinargericht, in den Warte- oder Ruhestand v.;r
setzt worden. so können in dem Urteil nicht vorgesehene 
Beschr;inkungcn im Sinne des Absatzes 2 nur dann auferlegt wer
den, wenn 
L das Disziplinargericht ,olche Maßnahmen ausdriicklich des

w1egen nicht verhängt hat, weil es dies der für Mal.\nahmen 
nach Absatz 2 zuständigen Stelle iiberlassen wollte oder 

2. nach Verkündung des Urteil:, Umst:iude bekannt geworden
sind oder neue Gründe vorliegen, die eine solche :\1aßnahme
rechtfcnigcn.

bJ Wartestand 

§ 101

ll) Das Pfarrerdienstvcrhältnis wird durch die Versetzung in
den Wartestand nicht beendet. Pfarrer und Pfarrerinnen verlieren 
jedoch mit dem Beginn des Warlestande� die übertragene Pfarr
stelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe und, soweit nicht anders 
bestimmt wird. die s,mst übertragt:nen Aufgaben und Funktionen. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand erhalten Wartegeld,
,owcit kirehcngeset!lich nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Für Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand gilt § 56 ent
sprechend. 

(4) Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand sind verpflichtet, an
Fortbildungsveranstaltungen nach § 39 Abs. 3 teilzunehmen� Das 
Nähere regeln die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen je für 
ihren Bereich. 

§ 102

( l) Pfarrern und Pfarrerinnen im Wartestand kann gestattet
werden, sich um eine Pfarrstelle zu bewerben. Satz l gilt nicht für 
nach dem Disziplinargesetz in den Wartestand Versetzte. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand sind verpflichtet,
Aufgaben, die ihnen zuzumuten sind, zu übernehmen. Dabei sol
len die persönlichen Verhälmisse berücksichtigt werden. 

(3) Erfüllen Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand ohne hin
rekhende Gründe die ihnen nach Ab;atz 2 ohfü:gend<: P11icht 
nicht so verlieren sie für die Dauer der Weigerung ihren 
An,pruch auf Wartegeld: sie können auch in den Ruhc'1and ver
setzt werden. Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzulei
ten. hlciht unberührt. 

§ 103

[kr Wartestand endet durch 
! 1. erneute Übertragung einer Pfarrstelle oder allgemeinkirchli

chen Aufgabe, 
2. Versetzung in den Ruhestand oder
l. Fkendigung des Pfarrerdicnstvcrhäl1nisses.

c) Ruhestand

§ 104

tl) Pfam;r und Pfarrerinnen treten mit dem Endt: des Monats. 
in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, in den Ruhestand. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen könrn:n auch ohne :'lachweis dn
Dienstunfähigkeit auf ihren Antrag in den Ruhestand versetzt 
werden, wcnn sie 
1. das 62. Lebensjahr oder
2. als Schwerbehinderte im Sinne de� § 1 des Schwerhchinder-

tengesetzes das 60. Lebensjahr
vollendet hahen. 
Die Vereinigte Kirche und ihre Ciliedkirchen können bestimmen. 
dass dem Antrag nach Satz I Nr. 2 nur entsprochen werden darf, 
wenn sich der Pfarrer oder die Pfarrerin unwidermt1ich dazu ver 
pflichtet, zu einem von dem kirchlichen Rechtsträger zu bestim
menden Höchstbetrag aus Be,chiifligungcn oder Erwerbstätigkei
ten nicht mehr hinzuzuverdiencn. 

(J) Mit Zw,timmung des Pfarrers nder der Pfarrerin kann dc·r
Eintritt in den Ruhestand bis zur Vollendung des 68. Lebensjah
res hinausgeschoben werden. 

(4J Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können je für 
ihren Bereich durch Kirchengesetz von den in den Ahsätzen I hi, 
3 genannten Alter,grenzen abweichende Regelungen treffen; die 
Altersgrenzen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 3 können 
jedoch nicht hinausgeschoben werden. 

(l) Pfarrer und Pfarrerinnen sind auf ihren Antrag oder von
Amts wegen vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie 
infolge körperlicher Gebrechen oder wegen Schwäche ihrer kör
perlichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung der Amtspflichten 
dauernd unfähig (dienstunfähig) geworden sind. 

(2) Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen werden,
wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten mehr als 
drei Monate kein Dienst geleistet wurde und keine Aussicht 
besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder volle 
Dienstfähigkeit erlangt wird. 

(3) Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit, so ist der
Pfarrer oder die Pfarrerin verpflichtet, sich nach Weisung ärztlich 
oder fachärztlich untersuchen und begutachten zu lassen und die 
Ärzte oder Ärztinnen von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Die 
Vorlage eines amts- oder vertrauensärzt1ichen Zeugnisses kann 
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gefordert werden. Die an?rdnende Stelle trägt die dadurch ent
standenen Kosten. 

§ l06

(II Pfatn'.r und Pfarrerinnen sind zu cntla,,l:n, wenn sie zu Jem 
für den Eintritt oder die Versetzung in den Ruhestand maßgeben
den Zeitpunkt nach§ 105 dienstunfähig sind und eine Dienstzeit 
von tünf Jahren (WarlelL'it) nicht erfüllt halwn. Satl I gilt nicht, 
wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin infolge Krankheit, Verletzung 
oder sonstiger Beschädigung, die er oder sie sich ohne grobes 
Verschulden bei Auslibung oder au, Veranlassung de, Dienstes 
zugaogen hat. dienstunfähig gewonlen ist. 

(2) Die Berechnung der Wartezeit nach Absatz I Satz I regeln
die Vereinigte Kirche und ihre Glicdkirchen je für ihren Bereich. 

§ 107

( I) Sollen Pfarrer und Pfarrerinnen von Amts wegen nach § l 05
in den Ruhestand versetzt werden, so müssen sie unter Angabe 
der Gründe schriftlich aufgefordert werden, etwaige Einwendun
gen innerhalb einer Frisl von mindestens vier Wochen zu erheben. 

(2) Werden Einwendungen fristgemäß nicht erhoben, so kann
der Pfarrer oder die Pfarrerin in den Ruhestand versetzt werden. 
Werden Einwc-ndungc!l fristgcmfü\ crh<1bcn, so werden die not
wendigen Fe,-tstellungen in einem Verfahren getroffen, in dem ein 
amts- oder vertrauensärztliches Zeugnis eingeholt und dem Pfar
rer ,Jder der Pfarrerin (1elegenheit ,ur Stdlungnahrne gcgeb,·n 
werden mus�. Außerdem sind der Kirchenn,rstand. der Visitator 
oder die Vi�itatorin und eine Vertretung der Pfarrerschaft zu 
hören. Mit dem Ende der drei \lonate, die auf den Monat der 
Anonlnung der Feststellung nach Salz 2 folgen, sind die das 
Ruhegehalt übersteigenden Dienstbezüge bis zum Beginn des 
Ruhes!anJes einzubehalten. 

( '.\ J Erscheint Jcr Pfarrer oder die Pfarrerin zur Wahrnehmung 
der Rechte infolge körperlicher oder geistiger Gebre..:hen außer
stande. so wird nach Möglichkeit im Einvernehmen mit der Fami-
1 ie ein Beistand für da, Verfahren gestellt. ,olange kc·inc Yer1rl·
tung nach dem Betreuungsgesetz bestellt ist. Der Beistand v,ird 
auf Antrag der für die Versetzung in den Ruhestand zuständigen 
Stelle von dem erstinstanzlid1en kirchlichen Vcrwalwngsgericht 
bestellt. 

(4J Dem Pfarrer oder der Pfarrerin kann die Au,übung des 
Dienstes für die Dauer des Verfahrens gan1 oder teilweise umer• 
,'>agr werden, wenn die, um des Amtes \\ illen dringend geboten 
erscheint. Die Nachprüfung dieser Anordnung nach* 78 hat keine 
aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann die aufschiebende Wir
kung nach den allgemeinen Vorschriften angeordnet werden. 

(5) Wird die Dienstfähigkeit des Pfarrers oder der Pfarrerin
festgestellt, so ist das Verfahren einzustellen. Die nach Absatz 2 
Satz 4 einbehaltenen Beträge sind nachzuzahlen. Führt das Ver
fahren innerhalb einer Frist von drei Monaten, gerechnet vom 
Ablauf der in Absatz 1 bezeichneten Frist, zur Versetzung in den 
Ruhestand, so beginnt der Ruhestand mit dem Ende der dreimo
natigen Frist. Dauert das Verfahren länger, so beginnt der Ruhe
stand mit dem in dem Bescheid bestimmten Zeitpunkt, spätestens 
mit dem Ende des Monats, in dem dem Pfarrer oder der Pfarrerin 
der Bescheid zugestellt wird. Bei Versetzung in den Ruhestand 
werden die nach Absatz 2 Satz 4 einbehaltenen Beträge nicht 
nachgezahlt. 

§ lü7a

( 11 Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können je für 
ihren Bereich durch Kirehcngest:tz regeln, das,, von der VL'rset
zung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit abgesehen wer
den ,oll, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin das 50. Lebensjahr 
vollendet hat und er mkr sie noch minJe,tens dil' lfalfte eines 
vollen Dienstumfangs erfüllen kann (begrenzte Dienstfähigkeit). 

{2J Hinsichtlich des Cmfanges des Dienstes nach Absatz l darf 
über die Vorschriften de; staatlidien Beamtenrecht, /ur begrenz
ten Dienstfähigkeit nicht hinausgegangen werden. 

\ l) Für Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand gelten die 
§§ !04 bis 106 entsprechl'nd.

(2l Im übrigen können Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartesrand
mit ihrer Zustimmung jederzeit, nach dreijähriger Wartestands
zeit auch gegen ihren Willen, in den Ruhestand versl'tzt werden. 

(3) Der Lauf der Frist nach Ahsatz 2 wird durch die Übertra
gung von Aufgaben nach§ 102Abs. 2, die im wesentlichen einem 
vollen Dicn,t entsprechen, gehemmt. 

§ 109

( l ) Mit dem Beginn des Ruhestandes sind Pfarrer und Pfarre
rinnen unter Aufrechterhaltung des Pfarrenlienstverhfünisses Jer 
Pflicht zur Dienstleistung enthoben. lm übrigen unterstehen sie 
weiter der Lehrverpflichtung und der Amtspflicht ( � � 66 bis 68) 
und damit der Lehraufsicht und der Disziplinargewalt. 

(2l FLir Pfarrer und Pfam:rinnen im Ruhestand ,f'ilt * 56 ent
sprechend. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen im Ruhestand erhalten Versor
gungsbcziige. 

§ 110

Pfarrern und Pfarrerinnen im Ruhestand kann, wenn sie dienst
fähig sind, vor Vollendung des 62. Leben,jahres, al� Schwerbe
hinderte im Sinne von � 1 des Sc:lnverbc:hindt'rtcngesctze, des 
60. Lebensjahres, jederzeit wieder eine Pfarrstelle oder allge
meinkirchliche Aufgabe übertragen werden. Sie sind verpflichtet,
dem Folge zu leisten, Sie erhalten mindestens die Besoldnn!): aus
ihrer letLtcn Verwendung. wenn die Vcrsetwng in den Ruhestand
ohne ihr Verschulden veranlasst war. Die Umzugskosten werden
ersetzt.

Elfter Abschnitt: 

Beendigung des Pfarrerdienstverhältnisses 

1. Allgemeines

§ 111

Das Pfarrerdienstverhältnis endet bei Lebzeiten durch 
1. Entlassung aus dem Dienst,
2. Ausscheiden aus dem Dienst oder
3. Entfernung aus dem Dienst nach dem Disziplinargesetz.
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2. Entlassung aus dem Dienst

§ 112

( 1) Pfarrer und Pfarrerinnen können ihre Entlassung aus dem
Dienst beantragen. Der Antrag ist auf dem Dienstwege schriftlich 
cinzureic·hen. 

(2) Dem Antrag muss vorbehaltlich des§ J J 7 entsprochen wer
den. Die Entlassung kann jedoch solange hinausgeschoben wer
den, bis die Di,�n,tgeschüfte ordnung,gcmäß iihergebcn ,ind und 
der Pfarrer mkr die Pfarrerin über die Verwaltung de, anvertrau
ten kirchlichen oder sonstigen öffentlichen Vermögefö Rechen
schaft abgelegt hat. 

()) Der Pfarrer oder die: Pfarrerin erhält e111e Emla,,ungsur
kunde. Die Entlassung wird mit dem in der Urkunde angegebenen 
Zeitpunkt, jedoch friihestens mit der Zustellung, rechtswirksam. 
Zugleil·h sind die Rech1sfolgcn der Futlassung mit7.ut.cilen. 

( 4} Der Antrag auf Entlassung kann zuriickgenommen werden, 
solange die Urkunde noch nicht zugegangen ist. 

§ 113

( J J \fa der Entlassung vcrlit.:n Jcr Pfarrer oder Jic Pfarrerin 
alle in dem bisherigen Dienstverhältnis begründeten Rechte, ins
besondere die besoldungs- und versorgungsrcchtlichen 
Anspriichc und ;\nwar1schaftcn für ,id1 und die Familie, soweit 
nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. Ein 
Unterhaltsbeitrag kann widerruflich gewährt werden. 

12) l\lit der Entlassunp verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin
vorbehaltlich des§ 114 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentwerwaltung sowie das Recht 
zum Führt'll der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel 
und zum Tragen der AmtsklciJung. 

§ l 14

( 1) Hat der Pfarrer oder die Pfarr,;rin die Entlassung beantragt.
um eine l'fam,tcllc oder allgcmci11kird1liche ,\ufgabc :1ußerhalb 
der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen zu überneh
men, so können bei der Entlassung Auftrag und Recht zur öffent
lichen Wortverkündigung und 7Ur '>akrnmentsn�nvaltung bclas 
sen wcrdi;:n. Außerdem kann gestattet werden, die bisherige 
Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst" (,.a.D.'') und 
etwaige kirchlicht, Titel weiterzuführen und die Amtskleidung zu 
tragen. 

(2) Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin die Entlassung aus ande
ren Gründen beantragt, so können bei der Entlassung auf eigenen 
Antrag oder mit Zustimmung die in Absatz I genannten Rechte 
belassen werden, wenn dies bei Berücksichtigung der Vorschrif
ten des Zweiten Abschnittes im kirchlichen Interesse liegt. 

(3) Behalten Pfarrer und Pfarrerinnen bei der Entlassung Auf
trag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakra
mentsverwaltung, so unterstehen sie weiter der Lehrverpflichtung 
und der Amtspflicht(§§ 66 bis 68) und damit der bisherigen Lehr
aufsicht und Disziplinargewalt. Dies gilt nicht, wenn sie in dem 
neuen Dienstverhältnis auch der Lehraufsicht und Disziplinarge
walt nach kirchlichem Recht unterstellt sind. 

(4) Der Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentsverwaltung richtet sich nach 
den Vorschriften des Zweiten Abschnittes. Mit dem Verlust von 
Auftrag und Recht entfallen auch die in Absatz I Satz 2 genann
ten Rechte. 

§ 115

( 1) Hat der Pfarrer oJer die Pfarrerin die Entlassun_[! beantrngl.
um cmc überwiegend im kirchlichcn lntcrc,,c liegende Aufgabe 
zu übernehmen, so kann auf Antrag bei der Entlassung die erneu
te Begriindung eines Pfarrerdienst\·crhältnisse� zugesagt werden. 
Diese Zusage kann beffr,tet werden: ,ie kann widerrufen werden. 
wenn die in Satz I genannte Voraus,etzung nicht eingetreten oder 
wenn sie entfallen ist oder wenn die für die Ausübung des pfarr
amtlichcn Dicnslö crfordcrl ichcn ricrsönlichcn Vorau,,ctzungcn 
nicht mehr gegeben sind. 

(2) Fiir die erneute Begründung des Pfarrerdienstverhältnissc,
nach Absatz 1 gilt§ 94 Abs. 2. 3 und 6 sinng-cmäß. 

§ 116

Pfaner und Pfarrerinnen sind zu entlassen, wenn sie die Alter,
grenze erreicht haben oder dienstunfähig geworden sind und nach 
*� 104 bis 106 l'ill Eintritt oder eine VersctDrng in den Ruhestand
nicht in Betracht kommt. * 113 gilt enlsprei:hend.

3. Ausscheiden au, dem Dienst.

§ J 17

( J) :\us dem Dienst scheidet au,,
L wer die evangelisch-lutherische Kirche durch Austrittser

klärung oder durch Übertritt zu einer anderen Religionsge
meinschaft vcrliissl, 

2. wer auf Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkiin<li
gung und zur Sakramcntsverwaltung verzichtet,

.\. \,er den Dienst untn lJmst;indcn aufgibt, aus denen zu cm
nehmen ist, dass er ihn nicht wieder aufnehmen will, 

4. bei wem die Voraussetzungen des § 93 Abs. 2 Satz 3 und de,
s 94 Abs. 2 '>atz :l erfüllt sind.

5. wer. ohne entlassen zu sein, in ein öffentlich rechtliche:,
Dienstverhältnis zu einem anderen kirchlichen oder sonstigen
Dienstherrn tritt, sofern kirchcngesetzlich nichts anderes
bestimmt i'il; dies gill nrcht, wtml im Ernvcrnchn1<:n mit dem
neuen Dienstherrn die Fortdauer des Pfanerdienstverhältnis
ses neben dem neuen Dienstverhältnis angeordnet wird.

( 2) 1'.1it dem Atisschei(kn aus dcm Dienst nad1 Absat; 1 verlicn
der Pfarrer oder die Pfarrerin Auftrag und Recht zur iiffentlichen 
Wortverkiindigung und zur Sakramentsvcrwaltung, das Recht 
zum Führen der Amtsbc 1.cid1nung und etwai;:cr kirchlicher Titel. 
das Recht zum Tragen der Amtskleidung und alle in dem bishen
gen Pfarrerdienstverhältnis begriindeten Rechte, insbesondere die 
besoldungs- und versorgungsrechtlichen Ansprüche und Anwart
schaften für sich und die Familie. Ein Unterhaltsbeitrag kann 
widerruflich gewährt werden.

(3) Das Ausscheiden ist in einem schriftlichen, mit Gründen
versehenen Bescheid festzustellen. In diesem ist auch der Zeit
punkt des Ausscheidens zu bestimmen und auf die Rechtsfolgen 
hinzuweisen. Der Bescheid ist zuzustellen. 

§ 117a

( l) Ein Pfarrer oder eine Pfarrerin scheidet nach Maßgabe von
Absatz 2 aus dem Dienst aus, wenn er oder sie in einem ordentli
chen Strafverfahren durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen 
einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei 
Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist. 
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(2) Das Ausscheiden aus dem Dienst wird rechtswirksam einen
Monat nach amtlicher Kenntnis der einleitenden Stelle von der 
Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils, spätestens einen Monat 
nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei der einleitenden Stelle, 
wenn nicht die einleitende Stelle nach den Bestimmungen des 
Disziplinargesetzes vor Ablauf dieser Frist aus kirchlichem Inte
resse das förmliche Verfahren eingeleitet hat oder die Fortsetzung 
eines bereits eingeleiteten förmlichen Verfahrens beantragt oder 
beschlossen worden ist. Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat keinen 
Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines förmlichen Ver
fahrens. 

(3) Wird ein förmliches Verfahren eingeleitet oder fortgesetzt,
so tritt der Pfarrer oder die Pfarrerin mit der Einleitung oder Fort
setzung dieses Verfahrens in den Wartestand, soweit er oder sie 
sich nicht bereits auf Grund anderer Regelungen im Warte- oder 
Ruhestand befindet. 

(4) Die Bestimmungen des Disziplinargesetzes über die
Gewährung eines Unterhaltsbeitrags im Gnadenweg finden ent� 
sprechende Anwendung. 

(5) Die Gliedkirchen können durch Kirchengesetz eine von
dem Verfahren über das Ausscheiden nach Absatz 2 Satz I abwei
chende Regelung treffen. 

§ 117b

(1) Wird eine Entscheidung, durch die das Ausscheiden aus
dem Dienst nach § 117a bewirkt worden ist, in einem strafge
richtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine 
Entscheidung ersetzt, die diese Wirkung nicht hat, so gilt das 
Pfarrerdienstverhältnis als nicht unterbrochen: Der Pfarrer oder 
die Pfarrerin wird, sofern er oder sie die Altersgrenze noch nicht 
erreicht hat und zumindest begrenzt dienstfähig ist, nach Mög
lichkeit entsprechend seiner oder ihrer früheren Tätigkeit ver
wendet. Bis zur Übertragung einer Pfarrstelle oder allgemein
kirchlichen Aufgabe erhält er oder sie die Dienstbezüge, die ihm 
oder ihr zugestanden hätten. 

(2) Ist auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestell
ten Sachverhaltes ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, so 
verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin den Anspruch auf Dienstbe
züge nach Absatz 1, wenn auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 
wird. Bis zur Rechtskraft des Disziplinarurteils können die 
Ansprüche nicht geltend gemacht werden. 

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin muss sich auf die ihm oder ihr
nach Absatz I zustehenden Dienstbezüge ein anderes Arbeitsein
kommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen Jassen; er oder 
sie ist zur Auskunft hierüber verpflichtet. 

� 118 

Pfarrer und Pfarrerinnen scheiden ferner aus dem Dienst aus. 
wenn sie nach den Vorschriften über das Verfahren bei Lehrbe
anstandungen die ihnen aus der Ordination und aus dem kirchli
chen Amt oder dem Auftrag zustehenden Rechte verlieren. Das 
Nähere regelt das Kirchengesetz über das Verfahren bei Lehrbe
anstandungen. 

4. Entfernung aus dem Dienst

§ I 19

Die Lntfemung aus dem Dienst wird durch das Disziplinarge
setz geregelt. 

Zwölfter Abschnitt: 
Nichtöffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

§ 120

( 1 ) Schafft eine Gliedkirche für Ausnahmefälle oder zur Erpro
bung Regelungen, nach denen Ordinierte in einem anderen als 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden 
können, so ist zu bestimmen, dass die den pfarramtlichen Dienst 
betreffenden Vorschriften dieses Kirchengesetzes sinngemäß gel
ten, soweit diese Vorschriften nicht das Bestehen eines öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnisses voraussetzen. 

(2) Über Regelungen nach Absatz 1 ist das Benehmen mit der
Vereinigten Kirche herzustellen. 

Dreizehnter Abschnitt: 
Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

mit eingeschränktem Umfang 

§ 121

(1) Wenn dringende kirchliche Belange es erfordern, kann der
Umfang des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen auf Antrag 
oder von Amts wegen mit deren Zustimmung eingeschränkt wer
den. Der Umfang des Dienstes von Pfarrern und Pfarrerinnen 
muss mindestens die Hälfte eines vergleichbaren vollen Dienstes 
umfassen und darf nur für bestimmte Stellen vorgesehen werden. 
§ 94 bleibt unberührt.

(2) Das Nähere, insbesondere über Art, Besetzung und Umfang
entsprechender Pfarrstellen oder allgemeinkirchlicher Aufgaben, 
regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren 
Bereich. 

Vierzehnter Abschnitt: 
Dienstverhältnis auf Zeit bei Beurlaubung 

§ 121 a

( l) Mit Pfarrern und Pfarrerinnen, die von einer anderen Kirche
aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis auf Lebenszeit 
beurlaubt worden sind, kann im Einvernehmen mit dieser Kirche 
für die Dauer der Beurlaubung ein öffentlich-rechtliches Dienst
verhältnis auf Zeit begründet werden. Für das Dienstverhältnis 
auf Zeit gelten die Vorschriften über das Pfarrerdienstverhältnis 
auf Lebenszeit entsprechend, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Das DiL'nst,crhältnis auf Zeit e11det bei Lebzeiten durch
1. Zeitablauf.
2. Aufhebung der Beurlaubung,
3. Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand oder
4. Verlust der Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe auf

Grund einer Disziplinarentscheidung.
(3) Eine !'-.faßnahme nach Ahsat,, 2 Nr. 2 kann nur im Einver

nehmen mit der beurlaubenden Kirche erfolgen. 
(4) Für die Vers1;tzung in den Ruhestand nach Absatz 2 Nr. 3 ist

die beurlaubende Kirche zuständig; sie hat das Einvernehmen mit 
der Kirche herzustellen, zu der das Dienstverhältnis auf Zeit 
besteht. 

(5) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Zeit unterstehen, unbeschadet
des Dienstvcrhiiltnisses auf Zeit. in ihrer Lehre und Amts- und 
Lebensführung der Aufsicht der Kirche, die sie beurlaubt hat. 
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Fünfzehnter Abschnitt: 

Schluss- und Übergangsvorschriften 

§ 122

(1) Gliedldrchen, deren bisheriges Personalaktenrecht wesent
lich von den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes abweicht, 
können für ihren Bereich Sonderregelungen darüber treffen, in 
welchem Umfang das Recht auf Einsicht in die bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes geführten Personalak
ten eingeschränkt wird. 

(2) Die Entfernung und Vernichtung von Unterlagen, die nach
den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes nicht in die Personal
akte gehören und die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Kirchengesetzes länger als drei Jahre in der Personalakte befin
den, erfolgen nur, soweit Gliedkirchen eine Regelung hierüber 
treffen; befinden sich solche Unterlagen vom vorgenannten Zeit
punkt an noch nicht dtei Jahre in der Personalakte, so erfolgen 
Entfernung und Vernichtung nur auf Antrag des Pfarrers oder der 
Pfarrerin. 

§ 123

( 1) Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem Staat wer
den durch dieses Kirchengesetz nicht berührt. 

(2) Soweit für ordinierte Inhaber und Inhaberinnen von theolo
gischen Lehrämtern an staatlichen Hochschulen oder für Pfarrer 
und Pfarrerinnen in einem staatlichen oder sonstigen öffentlichen 
Dienst besondere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben diese 
unberührt. 

Anlage 

§ 124

( 1 ) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen erlassen, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, je für ihren Bereich die für die Ergän
zung und Anwendung dieses Kirchengesetzes erforderlichen 
Bestimmungen. Für die Vereinigte Kirche ist dafür die Kirchen
leitung zuständig. 

(2) Bestimmungen der Gliedkirchen, die sich mit dem Gegen
stand dieses Kirchengesetzes befassen, bleiben in Kraft, soweit 
sie die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes ergänzen; dies gilt 
insbesondere für die Regelung der Zuständigkeiten und des Ver
fahrens. 

§ 125

Bei Erlass oder Änderung der in § 124 genannten Bestimmun
gen ist Rechtsgleichheit anzustreben. Die Gliedkirchen erlassen 
deshalb diese Bestimmungen nach vorheriger Fühlungnahme mit 
der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche. 

§ 126

( I) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes tritt das Kirchen

gesetz zur Regelung des Dienstes von Pfarrerinnen und Pfarrern 
in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands (Pfarrergesetz- PfG) vom 4. April 1989 (ABI. Bd. VI S. 82), 
zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung des Pfar
rergesetzes vom 6. November 1993 (ABI. Bd VI, S. 212) außer 
Kraft. 

Ordnung für die Schlichtungsstelle 
Anlage zu § 78 Abs. 3 des Pfarrergesetzes 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

§ 1

( 1) Der Antrag auf Nachprüfung durch die Schlichtungsstelle
kann nur damit begründet werden, dass eine Entscheidung 
1. den Pfarrer oder die Pfarrerin in einem eigenen Recht verletzt
oder
2. unterlassen worden ist, auf die der Pfarrer oder die Pfarrerin ein
Recht zu haben behauptet.

(2) Der Antrag nach Ahsatl I ist binnen eines Monats nach der
Eröffnung oder der Unterlassung der Entscheidung zu stellen. 

(3) Die Entscheidung gilt als unterlassen, wenn sie innerhalb
von zwei Monaten nach Stellung des Antrages auf Entscheidung 
nicht ergangen ist und nach Wiederholung des Antrages weitere 
zwei Monate ohne Entscheidung vergangen sind. ner Wiederho
lungsantrag muss binnen Jahresfrist nach dem ersten Antrag 
gestellt werden. 

(4) Gegen die Versäumung der zur Stellung des Antrages auf
Xachprüfung gesetzten Frist von einem Monat kann die Schlich
lllngsslelle Nachsicht gewähren, wenn die Ablehnung des Antra
ges wegen Fristversäumung eine unbillige Härte bedeuten würde. 
Nachsicht kann nicht mehr gewährt werden, wenn bei Stellung 
des Antrages vier Monate vergangen sind, seitdem die Frist zu lau
fen begonnen hat. 

(5) Der Antrag auf Nachprüfung hat aufschiebende Wirkung. es
sei denn, der soförtigc Vollz.ug ist wegen eincs besonderen kirch
lichen Interesses angeordnet. Die Schlichtungsstelle kann auf 
Antrag des Antragstellers oder der Antragstellerin die aufschie
bende Wirkung wiederherstellen, wenn sie es im überwiegenden 
Interesse eines Beteiligten für geboten hält Der Antragsteller oder 
die Antragstellerin und das Organ der kirchlichen Verwaltung, 
dessen Entscheidung nachgeprüft werd,'.n soll, ist vorher w hören. 



Seite 54 Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs Nr. 4-8/2001 

§2

( I) Der Schlichtungsstelle gehören an:
1. ein von einem obersten synodalen Organ bestimmtes Mit

glied, das die Befähigung zum Richteramt oder höheren Ver
waltungsdienst haben soll o�er das mit den kirchlichen
Bestimmungen besonders vertraut ist als Vorsitzende oder
Vorsitzender,

2. ein von einem kirchenleitenden Organ bestelltes und 
3. ein von der Vertretung der Pfarrerschaft aus ihrer Mitte

bestelltes Mitglied als Beisitzer oder Beisitzerin. 
(2) Die Mitglieder werden je auf die Dauer von sechs Jahren

bestellt. Für die Mitglieder sind Stellvertreter oder Stellvertrete
rinnen zu bestellen. 

§3

Die Mitglieder der Schlichtungsstelle entscheiden in richterli
cher Unabhängigkeit, sind an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie werden 
nach ihrer Bestellung vom Bischof oder der Bischöfin hierauf 
besonders hingewiesen und verpflichtet, ihr kirchliches Ehrenamt 
unparteiisch und gewissenhaft auszuüben. 

§4

(l) Die Schlichtungsstelle hat das Verfahren mit Rücksicht auf
Amt, Gemeinde und Kirche sowie die Person des Pfarrers oder 
der Pfarrerin beschleunigt durchzuführen. 

(2) Die Schlichtungsstelle klärt den Sachverhalt von Amts
wegen. Die Beteiligten sind zu hören. Beteiligte im Sinne dieser 
Ordnung sind der Antragsteller oder die Antragstellerin und das 
Organ der kirchlichen Verwaltung, dessen Entscheidung nachge
prüft wird. 

(3) Nach schriftlicher Vorbereitung sind vor der Entscheidung
die Beteiligten zu einer mündlichen Aussprache zu laden und zu 
hören. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. 

( 4) Im übrigen gestaltet die Schlichtungsstelle das Verfahren im
Rahmen dieser Ordnung und der in § 9 vorbehaltenen Bestim
mungen in Verantwortung für einen geordneten Ablauf und den 
geistlichen Charakter des Verfahrens selbst. 

§ 5

gelischen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen 
Ämtern wählbar sein; er kann zurückgewiesen werden, wenn er 
nicht die erforderliche Sachkenntnis oder Eignung besitzt. 

§6

(1) Die Schlichtungsstelle entscheidet mit einfacher Mehrheit.
(2) Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen und zu begrün

den; sie muss den Beteiligten binnen sechs Wochen nach der 
mündlichen Aussprache zugestellt werden. 

§7

Das Verfahren ist kosten- und gebührenfrei. Wird dem Antrag 
des Antragstellers oder der Antragstellerin ganz oder teilweise 
entsprochen, so kann in der Entscheidung festgelegt werden, dass 
ihm oder ihr die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise zu 
erstatten sind. 

§8

( 1) Gegen die Entscheidung ist die Revision an das Verfas
sungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands gegeben, wenn die Verletzung 
des von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands gesetzten Rechts oder wesentlicher Verfahrensvor
schriften gerügt wird. 

(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,
2. die Entscheidung von einer solchen des Revisionsgerichts

abweicht und auf der Abweichung beruhen kann.
Die Nichtzulassung der Revision kann selbständig durch 
Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung der Ent
scheidung angefochten werden. Sie ist schriftlich bei der Schlich
tungsstelle einzulegen. Die Einlegung der Beschwerde hemmt die 
Rechtskraft der Entscheidung. Hilft die Schlichtungsstelle der 
Beschwerde nicht ab, entscheidet das Verfassungs- und Verwal
tungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands. 

§9

Im übrigen kann das Verfahren im Rahmen der §§ 124 und 125 
Der Antragsteller oder die Antragstellerin kann sich eines Bei- de� Pfarrcrgeset1es durch Verordnung geregelt werden 

stande, hedicnen. [)er Bei,tand muss einer G\iedkirche der Evan-
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660.00/186 

Kirchengesetz 
vom 1. April 2001 

über die Art und Höhe von Kirchensteuern 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

für das Jahr 2002 
(Kirchensteuerbeschluss) 

§1

In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
wird Kirchensteuer festgesetzt und erhoben nach Maßgabe des 
Gesetzes zur Regelung des Kirchensteuerwesens vom 31. August 
1990 (BGB! II S. 889, 1194), geändert am 2. Juni 1992 (GVOBI 
S. 314) sowie nach Maßgabe des Kirchengesetzes der Evange
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs über die Erhe
bung von Kirchensteuern • Kirchensteuererhebungsgesetz • vom 
4. November 1990 (KABl 1991 S. 90, GVOBl 1991 S. 259; BStBl
1991 IS. 620), geändert am I.Dezember 1995 (KABIS. 135), am
14. November 1999 (KABI S. 91) und zuletzt geändert am
19. November 2000 (KABIS. 70).

§2

(l) Für Kirchenmitglieder, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli
chen Aufenthalt im Land Mecklenburg-Vorpommern haben, 
beträgt der einheitliche Kirchensteuersatz 9 v. H. der Einkom
mensteuer bzw. Lohnsteuer. 
(2) Der Berechnung der Kirchensteuer ist die nach Maßgabe des

§ 51 a des Einkom�ensteuergesetzes ermittelte Einkommen
oder Lohnsteuer zugrunde zu legen.

(3) Bei der Erhebung des Höchstsatzes oder der Erhebung von
besonderem Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehe
gatte keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) 
gilt Absatz 2 entsprechend. 

§3

Es wird eine Mindestbetrags-Kirchensteuer erhoben. Diese 
beträgt 3,60 Euro jährlich, 0,30 Euro monatlich, 0,07 Euro 
wöchentlich, 0,01 Euro täglich und wird nur erhoben, wenn Ein
kommensteuer festgesetzt wird. § 5 la des Einkommensteuerge
setzes ist anzuwenden. 

§4

Das besondere Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren 
Ehegatte keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehört (besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener EheJ 
ist nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Kirchensteu
erpflich1 igt.:n in AnknUpfung an den Lebensführungsaufwand zu 
bemes�en, wobei das gcrm:111�ame Einkornmtcn beider Ehegatten 
als Anhaltspunkt dient. § 51 a Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteu
ergesetzes ist bei der Ermittlung der Einkünfte eines jeden Ehe
gatten entsprechend anzuwenden. Für die Erhebung des beson
deren Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe gilt in Mecklen
burg-Vorpommern folgende Tabelle: 

Stufe Bemessungsgrundlage Besonderes Kirchgeld in 
(zu versteuerndes Einkommen glaubensverschiedener Ehe 
gern.§ 2 Abs. 5 EStG) (jährlich) 

Euro Euro 

1 30.000 - 37.499 180 

2 37.500 - 49.999 240 

3 50.000 - 62.499 360 

4 62.500 - 74.999 480 

5 75.000 - 87.499 600 

6 87.500 - 99.999 840 

7 100.000-124.999 960 

8 125.000 - 149.999 1.200 

9 150.000 - 174.999 1.440 

10 175.000 - 199.999 l.680

11 200.000- 249.999 2.040

12 250.000 - 299.999 2.520

13 300.000:. 374.999 3.120

14 375.000 - 499.999 3.600

15 500.000 und mehr 5.100

Zwischen der festgesetzten Kirchensteuer vom Einkommen und 
dem besonderen Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist eine 
Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der höhere Betrag 
festgesetzt wird. 

§S

( l) In den Fällen der Lohnsteuerpauschalierung beträgt der Kir
chensteuersatz 5 v:H. der pauschalen Lohnsteuer.
(2) Weist der Arbeitgeber nach, dass einzelne Arbeitnehmer kei

ner kirchensteuererhebenden Körperschaft angehören, ist inso
weit Kirchensteuer nicht zu erheben. Für die iihrigen 1\rbeitneh
mer beträgt die Kirchensteuer 9 v.H. der pauschalierten Lohn
steuer. Der gleidilautende Erlass der obersten Finanzbehörden
der Bundesländer betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung der
Lohnsteuer vom 19. Mai 1999 (BStBl l S. 509) und der Ergän
zungserlass vom 8. Mai 2000 (BStBl I S. 612) finden Anwen
dung.

i)) Pauschalierte Lohnsteuer ist im Verhältnis 90: 10 auf die 
Konfession „evangelisch" und ,,römi.-,ch--katholisch" aufzuteilen, 
soweit der Arbeitgeber die Kirchensteuer nicht durch Individuali
sierung der jeweils steuerberechtigten Kirche zuordnet. 

§6

Bei Steuerpflichtigeri, deren Lohnsteuerberechnung von einer 
innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegenen 
Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die Landeskirchensteuer 
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von den dem Steuerabzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezü
gen im Lohnabzugsverfahren von den Arbeitgebern einbehalten. 
Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung von einer außer
halb des Landes Mecklenburg-Vorpommern gelegenen Betriebs
stätte vorgenommen wird, wird die Landeskirchensteuer nach 
dem in dem betreffenden Bundesland geltenden Kirchensteuer
satz einbehalten. 

§7

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs 
erhebt als gemeinschaftlicher Steuerverband die Kirchenumlage 
nach dem Maßstab der festgesetzten Einkommensteuer (Kir
cheneinkommensteuer) und Kirchenumlage nach dem Maßstab 
der festgesetzten Lohnsteuer (Kirchenlohnsteuer) und des beson
deren Kirchgelds in glaubensverschiedener Ehe auch für die 
Evangelisch-reformierte Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen in Bay
ern und Nordwestdeutschland), insoweit handelnd für die Ev.-ref. 
Kirche in Mecklenburg, Sitz Bützow, als Teil der Evangelisch
reformierten Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen Bayern und Nord
westdeutschland) nach · Maßgabe der Vereinbarung über die 
gemeinsame Vereinnahmung und Verteilung der Kirchensteuern 
vom 19./29. Januar 1998 (KABIS. 98). 

211.00/57 

§8

Die Kirchensteuer von Arbeitnehmern, die in Mecklenburg-Vor
pommern keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
ist im Lohnabzugsverfahren einzubehalten und abzuführen, wenn 
die Arbeitnehmer 
l . von einer Betriebsstätte im Sinne des Lohnsteuerrechts im

Land Mecklenburg-Vorpommern entlohnt werden und
2. einer kirchensteuerhebeberechtigten evangelischen Kirche

angehören, deren Gebiet im Bereich der Bundesrepublik
Deutschland liegt.

Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2002 und darü
ber hinaus bis zur nächsten Beschlussfassung eines Kirchensteu-
erbeschlusses. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 11. April 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

Kirchengesetz 
vom 1. April 2001 

über die Einführung der Agende für evangelisch-lutherische Kirchen 
und Gemeinden und für die Evangelische Kirche der Union - Band III, Teil 6 -

in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche. Mecklenburgs 

§1

(l) Die von der Genera.lsynode und der Bischofskonferenz der
Vereinigten Evangelisch- Lutherischen Kirche Deutschlands am 
19. Oktober 1999 beschlossene und im Jahr 2001 herausgegebene
„Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden 
und für die Evangelische Kirche der Union - Band III, Teil 6 -
Konfirmation" wird zum 1. April 2001 in der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Mecklenburgs eingeführt. 
(2) Die in Teil 6 von Agende Band III enthaltenen Ordnungen tre

ten an die Stelle der bislang geltenden entsprechenden Teile des
3. Bandes der Agende aus dem Jahr 1964.

§2

Ausftihrungsbestimmungcn erlässt die Kird1t"nleitung. Durch
führnng,bestimmungen crlä,st der Oberkirchenrat. 

§3

( l) Dieses Kirchengesetz tritt am_ l: April 2001 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz vom 3. April 1964 über

die Einführung des 3. Bandes der Agende für evangelisch-lutheri
sche Kirchen und Gemeinden in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs (KABI S. 39), soweit es die Ordnun
gen des Teil 6 von Agende Band ITI betrifft, außer Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz be,chlos
sen, das.hierIJ1il verkündet wird. 

Schwerin, 11. April 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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402.00/84 

Kirchengesetz 
vom 1. April 2001 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
vom 25. Oktober 1987 

über die Beendigung des Dienstes der Mitglieder 
des Oberkirchenrates und der Landessuperintendenten 

§ 1

Das Kirchengesetz vom 25. Oktober 1987 über die Beendigung 
des Dienstes der Mitglieder des Oberkirchenrates und der Lan
dessuperintendenten (KABl S. 89) wird wie folgt geändert: 
1. Die Überschrift des Kirchengesetzes erhält folgende Fassung:

„Kirchengesetz über die Begründung und die Beendigung des
Dienstes der Mitglieder des Oberkirchenrates und der Lan
dessuperintendenten"

2. § I erhält folgende Fassung:

,, § 1 

Wer zum Zeitpunkt der Wahl zum Mitglied des Oberkirchenra
tes oder zum Landessuperintendenten nicht in einem Dienstver
hältnis auf Lebenszeit zur Evangelisch-Lutherischen Landeskir
che Mecklenburgs steht, wird mit Beginn der Amtszeit in ein sol
ches berufen und zwar ein Theologe in ein Pfarrerdienstverhältnis 
und ein Nichttheologe in ein Kirchenbeamtenverhältnis. Im Fall 
einer Beurlaubung für den Dienst in der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs erfolgt eine Berufung in ein 
Dienstverhältnis auf Zeit." 

3. Der bisherige§ l wird § 2 mit folgenden Maßgaben:

a) Nummer l erhält folgende Fassung:
,,l. mit Ablauf der Amtszeit;"

b) Nummer 5 erhält folgende Fassung:
„5. mit Verhängung einer Disziplinarmaßnahme, die über
einen Verweis oder eine Geldbuße hinausgeht;"

c) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 mit der Maßga
be, dass hinter dem Wort „Dienstverhältnis" die Worte
,,von Pastoren" eingefügt werden.

4. Der bisherige § 2 wird § 3 mit folgenden Maßgaben:

a) in Absatz l werden die Worte „des § 1 Ziffer l" durch die
Worte „des § 2 Nr. l" ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

,,(2) Durch die Beendigung des Dienstes nach§ 2 Nr. 1 und 5 wird 
das dienstrechtliche Verhältnis zur Landeskirche nicht berührt. 
Der Betreffende erhält Besoldung gemäß den für Pastoren und 
Kirchenbeamte des höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes gel-

tenden Bestimmungen (A 13 / A 14). Theologen sind verpflichtet, 
einen Dienst als Pastor in einer Kirchgemeinde oder in einer all
gemeinkirchlichen Aufgabe zu übernehmen; Nichttheologen 
übernehmen eine Aufgabe im höheren kirchlichen Verwaltungs
dienst. Ist innerhalb von einem Jahr die Übertragung eines ande
ren Dienstes nicht erfolgt, beschließt die Kirchenleitung, ob der 
Betreffende in den Wartestand versetzt wird oder in den Ruhe
stand tritt." 

5. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden§§ 4 bis 6.

6. Der bisherige § 6 wird § 7 mit folgenden Wortlaut:

"§ 7 

Einleitende Stelle im Sinne des Disziplinargesetzes und des 
Lehrbeanstandungsgesetzes ist für Mitglieder des Oberkirchenra
tes und die Landessuperintendenten die Kirchenleitung. Sie trifft 
die dazu erforderlichen Entscheidungen. 

7. Der bisherige § 7 wird § 8 mit der Maßgabe, dass die Worte
,,des § 2" durch die Worte „des § 3" ersetzt werden.

8. § 9 erhält folgende Fassung:

"§ 9 

Die in diesem Kirchengesetz verwendeten Personen- und Funkti
onsbezeichnungen gelten in der jeweils männlichen und weibli
chen Form." 

9. Der bisherige § 8 wird § 10.

§2

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom L Mai 2001 in 
Kraft. 

Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz beschlos
sen, das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 11. April 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 



Seite 58 Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs Nr. 4-8/2001 

434.00/ 

Die Kirchenleitung hat das nachfolgende Kirchengesetz nach § 23 Abs. 2 Leitungsgesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. 

Kirchengesetz 
vom 5. Mai 2001 

zur Änderung des Kirchengesetzes über die dienstrechtlichen Verhältnisse 
der Gemeindepädagogen vom 22. September 1981 

§ 1

Das Kirchengesetz Ober die dienstrechtlichen Verhältnisse der 
Gemeindepädagogen vom 22. September 1981 wird wie folgt 
geändert: 

§ 6 wird wie folgt geändert:

l. Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut:

,,(2) In begründeten Ausnahmefällen können Gemeindepädago
ginnen/Gemeindepädagogen mit der selbständigen Verwaltung 
einer Pfarrstelle beauftragt werden. Sie tragen die Amtsbezeich
nung ,,Pastorin/Pastor". Für die mit der selbständigen Verwaltung 
einer Pfarrstelle beauftragten Gemeindepädagoginnen/Gemein
depädagogen finden die für die Pastorinnen/Pastoren geltenden · 
Bestimmungen entsprechende Anwendung, soweit dieses Kir
chengesetz nichts anderes bestimmt." 

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

§2

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 5. Mai 2001 in 
Kraft. 

Die Kirchenleitung hat oben stehendes Kirchengesetz auf ihrer 
Sitzung am 5. Mai 2001 gemäß § 23 Abs. 2 Leitungsgesetz 
beschlossen. Es wird der Landessynode zur Bestätigung vorge
legt. Sollte die Landessynode die Bestätigung versagen, tritt die
ses Kirchengesetz außer Kraft. 

Schwerin, 5. Mai 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

Beschlüsse der 3. Tagung der 
XIII. Landessynode

Beschluss zur Bestätigung des 
Kirchengesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zur Änderung 
der Grundordnung der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 
vom 9. November 2000 

1. Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskir
che Mecklenburgs stimmt dem von der 9. Synode der Evan-

. gelischen Kirche in Deutschland während ihrer 5. Tagung 
beschlossenen ,,Kin;hengcsetz zur Änderung der Grundurd
nung der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 9. No
vember 2000" zu. 

2. Die Zustimmung wird gegenüber dem Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland erklärt.

Der Be,chluss wurde mit der erforderlichen 2/'l Mehrheit ge
fasst. 

Plau am See, 1. April 200 l 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zur Schwerpunktsetzung bei 
allgemeinkirchlichen Aufgaben 

Die Mitglieder des ad-hoc Ausschusses arbeiten weiter: 

I. 
- auf der Grundlage der vorgeschlagenen Schwerpunkte,
- auf der Grundlage des Verhältnisses 60:40 (Kirchgemein-

den/allgemeinkirchliche Aufgaben) der verteilbaren Mittel, 
- auf der Grundlage der Budgetierung der Schwerpunkte ent

sprechend der zugeordneten Prozentzahlcn. 

II. 

Dazu ist erforderlich: 
- dass bis zum 15. Juli 2001 Ergebnisse der Arbeitsgruppe Ver

waltung beim ad-hoc Ausschuss vorliegen.
Diese Arbeitsgruppe muss mit externer Beratung arbeiten.
Die dafür ctforJerlichcn Mittel sind mit der Kirchenleitung zu
verabreden.

- Zu den Schwerpunkten werden Arbeitsgruppen gebildet.
Diese Arbeitsgruppen bestehen aus den Verantwortlichen der
zugeordneten Arbeitsbereiche. Das Präsidium beauftragt mit
Unterstützung des Oberkirchenrates umgehend einen Einbe
ruf er für die Arbeitsgruppe. Einberufer sollte der Verantwort
liche des Arbeitsbereiches innerhalb des jeweiligen Schwer
punktes sein, der den größten Anteil an den Ausgaben im
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Haushalt 2001 hat. Diese Arbeitsgruppen sollten um externe 
Moderation bitten (z.B. Gemeindeberater aus Mecklenburg). 

Der Oberkirchenrat unterstützt auf Anforderung die Arbeitsgrup
pen. Die Arbeitsgruppen legen bis zum 15. Juli 2001 ihre Ergeb
nisse dem ad-hoc Ausschuss vor. 

III. 
Die Arbeitsgruppen erhalten den Auftrag Einsparungen innerhalb 
des Schwerpunktes vorzuschlagen. 
Dabei ist festzustellen, 
l. was für das Haushaltsjahr 2002 in den einzelnen Arbeitsbe

reichen an Einsparungen möglich ist,
2. wie durch Einsparungen in den einzelnen Arbeitsbereichen

die vorgegebene Zielsumme des entsprechenden Schwer
punktes erreicht werden kann.

3. in welchem Zeitraum diese Zielsumme erreicht werden kann.

IV. 
Anhand der Ergebnisse erarbeiten der ad-hoc Ausschuss und der 
Finanzausschuss eine gemeinsame Vorlage bis zum 15. Septem
ber 2001. 

V. 

Auf Grund dieser Vorlage wird der Haushaltsplan 2002 erstellt. 
Der Oberkirchenrat wird gebeten, zur Herbsttagung der Synode 
2001 Grundlinien dieses Haushaltsplanes vorzulegen 

Plau am See, 1. April 2001

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss im Zusammenhang mit der 
BSE-Problematik 

Die BSE-Problematik ist ein deutliches Warnsignal, unsere 
Schöpfungsverantwortung ernst zu nehmen. Der Mensch steht in 
einer besonderen Verantwortung für das Tier als Mitgeschöpf. 
Es ist der uns von Gott gegebene Auftrag mit den Tieren vernnt
wortlich umzugehen und ihre Würde als Geschöpfe zu achten. 
In den letzten Jahren ist die Mitgeschöpflichkeit der Kreatur u.a. 
aus kommerziellen Gründen verdrängt worden. 
Die massenhafte Tötung und anschließende Vernichtung von Rin
dern zur „Marktbereinigung" lehnen wir ab. 

Die aktuelle Krise mu�s als Chance begriffen werden für ein 
Urndcnkcn. 1.u einer am Prinzip der Nachhalligi-;eit orientierten. 
standongerechten Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang 
sehen wir das Gesetz über dcis Verbot der Tierrnehlverfütterung 
als Schritt in die richtige Richtung. 

Die notwendige nachhaltige Wirtschaftsweise ist eine gesamtge
sellschaftliche Aufgabe, um die Landwirtschaft. die Nahrungs
mittelindfötrie und das Vcrhraucherverhaltcn an dauerhaften, ticr
gerechtcn, umweltgerechten und menschengerechtcn Maßstäben 
auszurichten. 
Produzenten und Verbraucher haben dabei eine gemeinsame Ver
antwortung gegenüber der Schöpfung und es ist notwendig, neues 
Vertrauen aufzuhauen. Der Pro1.css der Umstellung ist mühselig. 
wobei auL:h zukünftig nicht alle Risiken ausgeschlossen \\/erden 
können. 

Wir erwarten dazu eine verantwortliche und sachgemäße Behand
lung der Thematik durch die Medien ohne Übertreibung und 
Panikmache. 

Die Landwirte erleben die BSE-Krise als besondere psychische 
Belastung, ein Kurswechsel in, der Agrarpolitik muss die 
bedrückende Situation der Landwirte beachten und darf nicht nur 
auf ihren Rücken ausgetragen werden. 

Als Christen der Evangelisch-Lutherischen Kirche Mecklenburgs 
sind wir selbst aufgerufen unser Verbraucherverhalten zu über
denken und am Dialog von Landwirtschaft und Kirche teilzuneh
men indem wir 
- unsere Essgewohnheiten umstellen (Nahrungsmittel aus art

gerechter Haltung und umweltgerechter Praxis, wie dem öko
logischen Landbau und aus der Region),

- verbrauchemahe Vermarktungsangebote fördern,
- auch in unseren Gemeinden, Ämtern, kirchlichen und diako-

nischen Einrichtungen Nahrungsmittelangebote aus der Regi
on bevorzugen, die in verantwortlichen Umgang mit Gottes
Schöpfung erzeugt wurden,

- Beratungs- und Weiterbildungsangebote fördern.

Plau am See, 1. April 200 1 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zum Umgang mit 

Rechtsradikalismus und Gewalt 

Anknüpfend an die fremdenfreundliche Tradition der Bibel „Die 
Fremdlinge sollt ihr nicht bedrängen und bedrücken." (2. Mose 
22, 20). denn „Gott hat die Fremdlinge lieh." (5. Mose 10, i8) 
begrüßt die Synode die Vielfalt der Aktionen gegen Rechtsradi
kalismus und Gewalt und die in diesem Zusammenhang in Gang 
gekommene Diskussion in Mecklenburg-Vorpommern. Die Viel
zahl der Gewaltdelikte und fremdenfeindlichen Übergriffe sind 
ein Phänomen, das nicht mehr als gesellschaftliche Randerschei
nung abgetan werden kann. 

Auch wenn die Anzahl der Straftaten mit rechtsextremistischen 
Hintergrund in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2000 gesun
ken ist, so hat doch in Einzelfällen ihre Schwere zugenommen. 
Der Synode ist deutlich, dass die oft von Jugendlichen ausgehen
de brutale, menschenverachtende Gewalt ihre Wurzeln in der 
Mitte unserer GG'-.cllschaft hat. In der 'vlchrzahl ihrer Fälle nicht 
politisch motiviert trifft diese Ge\valt vornehmlich die Schwächs
ten der Gesellschaft. 

Die öffentlichen Aktionen für Toleranz und ein friedliches 
Miteinander wirken einem sich in unserer Gesellschaft ausbrei
tenden Klima erllgcgen. in dem C,ewnlt gegen Kinder. Behin
derte und Obdachlose, gegen Ausländer und ältere Menschen von 
vielen bewusst übersehen oder stillschweigend hingenommen 
wird. 

Die Auseinandersetzung mit Gewalt und Rechtsradikalhmus ist 
ein langfristiger Prozess. Ausgehend von einer sorgfältigen Situa
tionsanalyse mu,, es darum gehen, dem durch gesellschaftliche 
Fehlentwicklungrn in Vergangenheit und Gegenwarl entstande
nen Orienlierungswrlust positive Werte entgegenzusetzen. 
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Die Synode erinnert in diesem Zusammenhang an die im Februar 
dieses Jahres auch in unserer Landeskirche eröffnete Dekade des 
Weltkirchenrates zur Überwindung von Gewalt. 
Sie bittet alle Gemeinden, Werke und Einrichtungen der Landes
kirche darum, sich an dem durch diese Dekade eröffneten Prozess 
aktiv zu beteiligen. 

Plau am See, 1. April 2001 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zur Erlassjahrkampagne 

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs bleibt 
Mitträgerin der Ziele der Erlassjahrkampagne. Sie unterstützt das 
künftige Bündnis, um die Entschuldungsarbeit weiter zu beför
dern. Die Arbeitsgruppe Frieden soll als Koordinierungsorgan 
fungieren. Der Finanzausschuss wird gebeten, dafür Sorge zu tra
gen, bei den Haushaltsberatungen auch weiterhin den Betrag von 
500 Euro einzuplanen. 

Plau am See, 1. April 2001 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zur Installation von 
Mobilfunkanlagen 

Der Oberkirchenrat möge dafür Sorge tragen, dass an Mobilfunk
stationen interessierte Gemeinden neben dem Mustervertrag auch 
die Stellungnahmen der Umweltbeauftragten des Rates der EKD 
vom 22. Januar 2001 und des Kirchlichen Forschungsheimes Wit
tenberg vom 7. Februar 200 l zur Information und Abwägung 
zugesandt werden. 

Plau am See, L April 2001 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zur Verwendung von 
gentechnisch verändertem Saat
und Pflanzgut 

Die Landessynode empfiehlt den Kirchgemeinden bei Neuab
schluss bzw. bei der Verlängerung von Pachtverträgen folgende 
Formulierung aufzunehmen: 
„Gentechnisch verändertes Saat- und Pflanzgut darf auf dem 
Pachtgrundstück nicht ausgesät und gepflanzt werden." 

Plau am See, 1. April 2001 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluss zum Haushaltsplan 2001 

Der Sperrvermerk im Haushaltsplan 2001 für die nötigen Investi
tionen zum Haus der Kirche in Güstrow (HH-Stelle 8110.00 / 
9510) wird aufgehoben. 

Plau am See, 1. April 200 I 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Zusammensetzung der Kirchenleitung 

Gemäß § 24 Abs. 1 Buchst. c des Kirchengesetzes über die Lei
tung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
hat die Landessynode folgende Synodale zu Mitgliedern der Kir
chenleitung gewählt: 

Herrn Lutz·Decker, Ribnitz 
Herrn Hans-Heinrich Jarchow, Wangelin 
Propst Georg Heydenreich, Pinnow 
Frau Elfriede Pilgrim, Kühlungsborn 
Pastorin Dorothea Strube, Rostock 

Zu stellvertretenden Mitgliedern der Kirchenleitung wurden 
gewählt: 

Pastor Markus Antonioli, Alt Kaien 
Herr Dr. Arnold Fuchs, Güstrow 
Pastorin Christiane Körner, Rostock 
Herr Christoph Kupke, Güstrow 
Frau Änne Lange, Rostock 

Schwerin, 11. April 200 l 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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Beschluss der Kirchenleitung vom 7. April 2001 

In Fortführung früherer Festlegungen hat die Kirchenleitung auf ihrer Sitzung am 7. April 200 l folgenden Beschluss 

Voraussetzung für die Begründung eines Anstellungsverhältnisses zur Landeskirche ist die Abgabe folgender Erklärung: 

Erklärung 

Ich, .................................................................. , geboren am ................................................. , erkläre, dass ich weder als offizieller noch 
als inoffizieller Mitarbeiter oder in anderer Weise mit dem Staatssicherheitsdienst der ehemaligen DDR zusammengearbeitet habe. Ich 
bin mit einer Überprüfung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstan
den. 

Unterschrift 

Für Mitarbeiter, die nach dem 1. Januar 1975 geboren sind, ist die Abgabe einer Erklärung entbehrlich. 

Schwerin, 12. April 2001 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

450.00/3 

Ergänzung 

Beschluss der Kirehenleitung zur Besetzung allgemeinkirchlicher 
Pfarrstellen 

Der im Kirchlichen Amtsblatt S. 26 veröffentlichte Beschluss der 
Kirchenleitung ist unter 1. wie folgt zu ergänzen: 

Bei der Besetzung vorgenannter Stellen mit Pastorinnen ist 
jeweils die weibliche Form der Stellenbezeichnung zu verwen
den. 

Der Satz ist bei der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt 
versehentlich entfallen. 

Schwerin, 25. April 200 l 

Die Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

250.00/135 

Nachfolgend veröffentlichen wir die Gegenseitigkeitserklärungen 
der Gliedkirchen der EKD zur Genehmigung zum Abdruck urhe
berrechtlich geschützter Texte. 

Schwerin, 5. Mai 2001 

Rausch 
Oberkirchenrat 

Erlaubnis zum Abdruck urheberrechtlich 
geschützter Texte 

Die Landeskirche räumt der Evangelischen Kirche in Deutsch
land, den anderen Gliedkirchen und ihren Zusammenschlüssen im 
nachstehend festgelegten Umfang und mit den nachfolgenden 
festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen das Recht ein, die 
Texte, an denen ihr die Urheberrechte zustehen, zur Erfüllung von 
den Aufgaben nachzudrucken oder in eigene Texte zu überneh
men. 

1. Umfang
Das Recht zum Nachdruck oder zur Übernahme wird für alle
Texte eingeräumt, an denen der Landeskirche einschließlich
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ihrer rechtlich unselbständigen Werke und Einrichtungen 
allein die l'rheberrechte zustehen. Umfasst sind in,besondere 
Agenden. Vnlautharungcn. Synodalerklärungen. Broschüren 
und Handbücher etc., soweit der Nachdruck nicht nach * 5 
UrheberrechtsgesetL ohnehin erlaubt ist. Diese Erlaubnis gilt 
nicht für Texte oder Teile v<1n Texkn, hci denen die Rechte 
ganz oder teilweise bei Dritten liegen oder V,;:rlagen übertra
gen sind. Nicht umfasst von der Rechtseinräumung sind 
Texte. die zu einem höheren als dem Druck- oder Selhstkos
tcnpreis von der Landeskirche abgegeben werden. 

2. Gegenseitigkeit
Die vorstehende Eimäumun1c der Rechte setzt \ (>raus. Jass
die Evangelische Kirche in Deutschland. die anderen Glied
kirchen oder der Zusammern,chluss von Gliedkirchen eine
entsprechende Frklärung zu (1unslen der 1 .ande,kirchc abge
geben hat. Die Erklärung wird gegenüber der EKD abgege
ben, die sie den Glicdkirchen und deren Zusammenschlüs,cn
mitteilt.

3. Abgabepreis
Die Einräumung steht unter der Bedingung. dass auch für den
nachgcdnKklen oder übernommenen ·1 ext kein htihcrer Abga
bepreis als der für die Druck- und Herstellungskosten erhoben
wird.

4. Benachrichtigung
Auf eine Hcnac:hrichtig11ng rnn di:rn Nal'hdruck oder der
Chcrnahmc von Texten wird verzichlet. eS wird aber gebeten.
bei der Übernahme größere Textstücke o<ler ganzer Werke die
Lmdcskirche zu h,·nachrichtigcn oder ein Relcg,'.xcmplar /U
üh;rscnden.

5. Kennzeichnung
Die nachgcdrul'klcn Pdcr übernommenen Tcxlc dürfen nidH
ohne Kenntlichmachung geändert werden. Es ist die Quelle
anzugeben.

6. Geltungsdauer
Diese Erklärung gilt mit Wirkung vom l. April 2000 an. Sie
ist s<1langc verbindlich, bi, ,ie unter Angabe einer angcrne,
senen Frbt �chriftlich zurückgenommen wird. Die Rücknah
me ist gegenüber der EKD zu erklären. die die anderen Glied
k irchcn und ihre Zu,ammcnschlüsse hiervon unterrichld.
Hcrcils auf der Cirundlagc diöcr Erklärung vorgenommene
-;-achdrucke oder Textübernahmen bleiben für die Arbeit
befindliche Auflage von der Rücknahme dieser Erklärung
unbertihrt.

Folgende Gliedkirchen haben die Gegenseitigkeitserklärung zum 
Abdruck urheberrechtlich geschützte Texte unterschrieben: 

1. Evangelische Landeskirche Anhalts
2. Evangelische Landeskirche in Baden
3. Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg
4. Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
5. Bremische Evangelische Kirche
6. Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers
7. Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
8. Lippische Landeskirche
9. Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs
10. Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche
11. Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg

12. Evangelische Kirche der PfalE
13. Evangelisch-reformierte Kirche (Synode ev.-ref. Kirchen in

Bayern und Norddeutschland)
14. Evangelische Kirche im Rheinland
15. Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen
16. Evangclisch-l .uthcri,chc I andcskirchc Schaumburg-Lippe
17. l:::vangelbchc Kirche der schlöischcn Obcrlaus1u
18. Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen
19. Evangelische Kirche von Westfalen
20. l:::vangelisd1e Landeskirche in Wlirllcrnberg
21. Evangelische Kirche der Union
22. Evangelische Kirche in Deutschland
23. Konföder::ttion evangelischer Kirchen 111 Nicdcr,ach,cn

Pfarrstellenausschreibungen 

l4iLU/6 

Das Konsistorium der Pommer,;chen Evangelischen Kirche teilt 
rnil: 

Durch Wegzug des Pfarrstelleninhabers ist die Pfarrstelle der 
Greifswalder St. Marien HI (100 cic) vakant. 
Für Anfragen und Gcspdchc ,tcht Herr Ptarrcr Wboicwski, Tl'I. 
(0 38 34) 89 89 35 bereit. 
Bewerbungen sind aur dem Dic1l',tweg über den Oberkirchenrat 
an ,Li, Kotb1,torium der l'ommcr,chcn fvangcli,chcn Kirche, 
Postfach 31 52. 17461 Greifswald zu richten. 
Ablauf der Bewerbungsfrist ist der 13. Juni 2001. 

Schwerin, l l. April 2001 

Der Oberkirchenrat 

ße,k 
Landesbischof 

148.33/6 

Da, Kum,i.stonum der Pornmcr,chcn Evangelischen Kirl'hc teilt 
mit 

Die Pfarrstelle Demmin TH wird zur Wicderhcscuung au,ge
,chnehen. Die Stelle i�t in ein,;m Umfang rnn JOO '1c zum 1. Juli 
wiederzubesetzen. 
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt durch den Gemeindekir
chenrat. 
Bewerbungen sind auf dem Dienstweg über den Oberkirchenrat 
an das Konsistorium der Pommerschen Evangelischen Kirche, 
Postfach 3 l 52, 17 461 Greifswald an den Gemeindekirchenrat der 
Kirchgemeinde St. Bartholomaei Demmin, Kirchplatz 7, 17109 
Demmin zu richten. 
Nähere Informationen bei Pastorin Mewes-Goeze Tel. (03 99 94) 
1 24 24 oder im Kirchenbüro Demmin Tel. (0 39 98) 43 34 83. 
Ablauf der Bewerbungsfrist ist der 13. Juni 2001. 

Schwerin, 11. April 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 
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3301-20/5 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Gammelin-Warsow wird 
gemäß § •+ Abs. 2 l'farrstelknühenragungsgöctz (KAHi 1997 S. 
61) zur Wiederbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates
ausgeschrieben. Der Stellenumfang beträgt .'iO %.
BL'wcrhungcn sind his zum 15. SeplL'mber 2001 an den Oberkir
chenrat, Postfach 11 lO 63, l 9010 Schwerin, zu richten.

Schwerin. 10. Mai 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

148.33/6 

Das Kirchenamt der :\Junlelbischen Evangcltsch-1,uthaischen 
Kirche teilt mit: 

Tn der Nordclbischcn Evangelisch-! .uthcrischen Kirche wird das 
Amt cmer hauptamtlichen Mentorin/eines hauptamtlichen Men
tors in der Ausbildung der Vikarinnen und Vikare frei und ist vor
aussichtlich zum 1. September 2001 mit einer Pastorin/einem 
Pastor 1u besetzen. Die Bc,etzung erfolgt durch Berufung durch 
die Kirchenleitung auf Zeit. 
Um die Stelle einer Mentorin/eines Mentors können sich Pasto
rinnen hzw. Pastoren mit 111ehrjähri)!er GemeindeL:rfahrung, mög 
liehst auch mit Erfahrungen in der Anleitung von Vikaren/Vika
rinnen ,owie mit Interessen und Kenntnissen aus dem Bereich der 
Pädago)!ik um!/oder Psychologie bew1:rhen. Die Fähi)!keit zur 
Supervision ist erforderlich. 
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
und weiteren Qualifikationsnachweisen sind 1.u richtrn an die 
Kirchenleitung der Nordelbischen 1':irche, Dänische Straße 21-
35, 24103 Kiel. 
Auskünfte erteilen Studiendirektor Gothart Magaard, Kieler Str. 
:w. 24211 Preetz. Telefon: ro 4J 42) 88 65 -0 sowie Oberkirchen
rat Dr. Ahme, Telefon: (04 31) 97 97 -6 29. 

Ablauf der Bewerbungsfrist ist der 30. Mai 2001. 

In der Kirchgemc-inde Sasel im Kirchenkreis Stormarn Bezirk 
Bramfcld-Volbdurf - ist die 2. Pfarrstelle vakant und ,ubald wie 
möglich mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
den Herrn Propst des Kirchenkreises Stormam - Bezirk Bram
feld-Volksdorf, Rockenhof 1, 2 2359 Hamburg. Weitere Unterla
gen sind auf Anforderung einzureichen. 

Auskünfte erteilen Pastor Gerriet Heinemeier, Wölckenstraße 37, 
22393 Hamburg, Tel. (0 40) 6 00 31 90 sowie Propst Hartwig Lie
bich, Rockenhof 1, 22359 Hamburg, Tel. ( 0 40) 6 03 14 30. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. Juni 2001. 

In der Oster-Kirchgemeinde in Kiel im Kirchenkreis Kiel ist die 
2. Pfarrstelle vakant und ist zum 1. August 2001 mit einem Pastor
oder einer Pastorin in einem eingeschränkten Dienstverhältnis -

50 % - zu bebetzen. Die Hesetzung erfolgt durch bbchöfliche 
Ernennung. 
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an die Frau Bischöfin für den Sprengel Holstein 
Lübeck über den Herrn Propst des Kirchenkreises Kiel, Falck
straf.-\e 9, 24103 Kiel. 
;\u,kunfte erteilen Propst Mackemen, Tel. \04 31) 9 06 02 61. 
und der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Pastor W. Reinhardt, 
Tel.(0431) 33 32 33. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. Juni 2001. 

In da Bugenhagen-Kirchgemeinde Klein ;\Jordeudc im Kirchen
kreis Rantzau ist die Pfarrstelle vakant und zum 1. Januar 2002 
mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastorcnehepaar 
in einem jeweils cingcschrlinktcn Dienstverhältnis - 50 'fr· - 7ll 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 
Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
sind /U richtcn an die Bischüfin für den Sprengel l lobtcin
Lübeck über den Herrn Propst des Kird1enkreises Rantzau, Kir
chenstr. 3, 25335 Elmshorn. 
Ausldinfte erteilen Propst Puls, Tel. (04 21) 2 98 27, und Pastnr 
Steffen, Tel. (0 41 21) 9 30 95. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 15. Juni 2001 

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises Pinneberg für Jugendarbeit 
wird vakant und ist ✓.um 1. ;\Jovemhcr 2001 mit einer Pastorin 
oder einem Pastor zu be,etzen. Die Besetzung erfolgt durch Beru
fung des Kirchenkreisvorstandes auf Zeit. 
8e\hThungen mit ausführlichen Lebenslauf sind zu rkhteu and 
den Kirchenkreis vorstand des· Kirchenkreise, Pinneberg, Bahn
hofstraße 18-22, 25421 Pinneberg. 
Auskünfte erteilen die Vorsitzenden des Kirchenkreisvorstandes 
Pröpstin Dr. Monika Schwinge, Tel. (0 ,J 1 01 J 20 54 40. und ckr 
jetzige Stelleninhaber Pastor Michael Fridetzky, Tel. (0 41 01) 6 
45 25. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. Juni 2001 

ln der Kirchgemeinde Preetz im Kirchenkreis Plön wird die 4. 
Pfarrstelle vakant und ist baldmöglichst mit dnem Pastor oder 
einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch hischöf
lichc Ernennung. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
die Frau Bischöfin für den Sprengel Holstein-Lübeck über den 
Herrn Propst des Kirchenkreises Plön, Kirchenstr.· 37, 242l l 
Preetz. 
Auskünfte ereilen Propst Matthias Petersen, Tel. (03 42) 3 07 -13, 
und die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Frau Dorothea Loh
mann, Tel. (0 43 42) 8 25 52, Herr Horst Krause, Tel. ( 0 43 42) 
57 34, und Pastor Axel von Stritzky, Tel. (0 43 42) 42 04. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. Juni 2001 

Im Krankenhausseelsorge-Pfarramt des Ev.-Luth. Kirchenkreis
verbandes Hamburg ist die Pfarrstelle, die mit der Wahrnehmung 
der Krankenhausseelsorge im Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallkrankenhaus Hamburg (Boberg) verbunden wird, vakant 
und umgehend auf fünf Jahre mit einer Pastorin oder einem Pastor 
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in einem cinge,chränktcn Dicnst\crhältnis (50 zu besetzen. 
Ihre Bewerbung mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf und entsprechenden Unterlagen richten Sie hittc an Frau 
Pröpstin Uta Grohs, c/o Kirchenkreisverband Hamburg. Schillcr
straße 7, 22767 Hamburg. 
Auskünfte erteilen Herr Stadtpaslür Borck. Tel. (0 40) 3 06 23 
160/161, im Krankenhaus Herr Pastor Braune, Tel. (040) 7J 06 
16 77, und die Seclsorgerin Frau Krug, Tel. (0 40) 73 06 16 75. 
Frau Pröpstin Grohs ist erreichbar unter (0 40) 60 31 43 26. 

Ablauf der Bewerbungsfrist; 30. Mai 2001 

Schwerin, 26. April 2001 

Beste 
Landesbischof 

Strukturveränderungen 

1228-12/8 

Vereinigung der verbundenen Kirchgemeinden Wattmanns

hagen und Uibo;ee 

Die bisher miteinander verbundenen Kirchgemeinden Watt
mannshagen und Lübsee werden zum 1. Juni 2001 1.ur Kirchge
meinde Wattmannshagcn vereinigt. 

Schwerin, 17. April 2(Xll 

Der Oberkirchenrat 

Fla<le 

514-12/6

Umgemcindung der Ortschaft Serrahn aus der Kirchgemein

de Rüdlin in die Kirchgemeinde Grünow 

Die Ortschaft Scrrahn wird mit Wirkung vom 1. Juni 2001 aus der 
Kirchgemeinde Rödlm in die Kirchgemeinde Grünow urngc
meindet. 

Schwerin, 17. April 200 I 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

Personalien 

PA Weiß. Ingrid /18 

Pastorin Ingrid Weiß, Wittenförden, wird mit Wirkung vom l. 
Mai 2001 die Pfarrstelle [l für Krankenhaus,eelsorge in Schwerin 
für die Dauer von 8 Jahren ühcrtragen. Der Dicmtumfang der 
Pfarrstelle beträgt 50 CL 

Schwerin, 20. April 2001 

Beste 
I .an<lesbischof 

1207-20/11 

Pastor Matthias Ortmann, Ludwigslust, ist die vakante Pfarrstelle 
1 in der Pfarrkirchgemeinde Gü,Lrow zum 1. Augu,t 1998 iihcr
tragcn worden. Zu seinem Dienst gehört die Krankenhausseelsor
ge in Güstrow. 
Schwerin. 21. \1ärz 2001 

Beste 
Landeshischof 

PA lsbarn, Gesine/ 

Gemeindepädagogin Gcsine Isbarn, Groß Brütz, wird mit Wir
kung vom 15. Mai 2001 mit der selbständigen Verwaltung der 
Pfamtellc in der Kirchgemeinde Groß Briitz beauftragt. Sie trägt 
die DitmstbeLcichnung Pastorin. Der Dienstumfang der Pfarrstel
le beträgt 50 %. 

Schwerin, 9. \fai 2001 

Be,te 
1 "an<leshischof 

PA Schulz, Siegfried /44 

Pa,tor Siegfried Schulz, Kuppentin. tritt wegen Erreichens der 
Altersgrenze gemäß§ 104 Ahs. l Pfarrergcsetz mit \Virkung mm 
1. \fai 2001 in den Ruhestand.

Schwerin, 10.April 2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Möwius, Gerhard/ 

Heimgerufen wurde am 12. April 2001 im Alter von 91 Jahren 
Propst i.R. Gerhard Möwius, Berlin. Der Verstorbene stand seit 
1939 im Dienst der mecklenburgischen Landeskirche, zunächst in 
den Kirchgemeinden Teterow und Alt Rehse und dann von 1950 
bis zum Eintritt in den Ruhestand 1974 in der Stadtkirchenge-
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meinde '.'-/eustrelitz. Von 1964 bis 1974 war der Verstorbene PA Lange, Rudolf/ 
zugleich Propst der Propstei Neustrelitz. 

.. kh lehe. dm;h nun uü:ht ich, wndern Christus lebt iu mir'" 
Gai. 2, 20 

Sd1werill, 7. Mai .2001 

Beste 
Landesbi ,chof 

Heimgcrufcn wurde am 22. April 2001 im Alter von 91 Jahren 
Pastor 1.R. Rudoll Lange, Sanitz. Der Verstorbene hat von 1949 
bis zum Eintritt in den Ruhestand 1974 in den Kirchgemeinden 
Hanstorf und Kavelstorf gearbeitet. 

„Gnädig und barmherzig i,t der Herr, geduldig und von großer 
Güte." Ps. 145, 8 

Schwerin. 7. Mai 2001

Beste 
Landesbischof 

Einladung zur Vertreterversammlung der 

ACREDOBANKeG 

am Montag, 18. Juni 2001 

Tagungsort: Nürnberg, Maritim-Hotel, Frauentc;>rgraben 11 

9.00 Uhr Imbiss und Erfrischungen 
9.45 Uhr Eröffnung und Andacht 

J. ßeric'ht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2000 und Vor-
lage des Jahresabschlusses 2000

2. Bericht des Aufsichtsrates
3. Bericht über die Verbandsprüfung
4. Beschlussfas,ung über die Genehmigung des Jahresabschlus-

ses zum 31.12.2000 und über die Ergebnisverwendung
5. Emla,tung von Vorstand und Aufsichtsrat
6. Anderung der Satzung
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Wahl des Wahlausschusses zur Vertreterwahl 2002

-Pa u s e

9. Re!t:rat: Prof. Dr. Werner Fuchs-Heinrilz, Institut für Soziolo
gie der Fernuniversität Hagen ,.Jugend und Religion 2000"

10. Verschiedenes

Anschließend gemeinsames Mittage,sen. 

Den Vertretern werden die Falu1ko,lcn entsprec·hend landcskirch
licher Regelung er5etzt. 

gez. Becker gez. ;\/euner 
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